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Teil 1: Prospekt

Im Ausland domizilierte Anleger können die 
Verrechnungssteuer nach dem allfällig zwischen der 
Schweiz und ihrem Domizilland bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommen zurückfordern. Bei 
fehlendem Abkommen besteht keine 
Rückforderungsmöglichkeit.

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit 
bekannten Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der 
Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der 
Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen 
für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen 
von Fondsanteilen richten sich nach den steuergesetzlichen 
Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Es ist Sache des 
Anlegers bzw. der an einem Erwerb der Anteile 
interessierten Personen, sich bei qualifizierten Beratern über 
die sie treffenden steuerlichen Folgen zu informieren. 
Keinesfalls können die Fondsleitung und/oder Depotbank 
eine Verantwortung für die den Anleger treffenden 
individuellen Steuerforderungen übernehmen. 

Der Immobilienfonds hat folgenden Steuerstatus:

FATCA:
Der Immobilienfonds wird bei den US-Steuerbehörden als 
Registered Deemed-Compliant Foreign Financial Institution 
im Sinne der Sections 1471-1474 des U.S. Internal Revenue 
Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich 
diesbezüglicher Erlasse, «FATCA») gemeldet. 

Internationaler automatischer Informationsaustausch in 
Steuersachen (automatischer Informationsaustausch)

Dieser Immobilienfonds qualifiziert für die Zwecke des 
automatischen Informationsaustausches im Sinne des 
gemeinsamen Melde- und Sorgfaltsstandard der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) für Informationen über Finanzkonten 
(GMS) als nicht meldendes Finanzinstitut.

1. Informationen über den Immobilienfonds

1.1 Gründung des Immobilienfonds in der Schweiz

Der Fondsvertrag des BLKB (CH) Sustainable Property Fund 
(nachfolgend «Fonds») wurde von der BLKB Fund 
Management AG (nachfolgend «Fondsleitung») aufgestellt 
und mit Zustimmung der Banque Cantonale Vaudoise, 
Lausanne als Depotbank der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA unterbreitet und von dieser 
erstmals am 12. April 2024 genehmigt.

1.2 Für den Immobilienfonds relevante Steuervorschriften

Der Immobilienfonds besitzt in der Schweiz keine 
Rechtspersönlichkeit. Er unterliegt grundsätzlich weder einer 
Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Eine Ausnahme bilden 
Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz. Die Erträge aus 
direktem Grundbesitz unterliegen gemäss dem Bundesgesetz 
über die direkte Bundessteuer der Besteuerung beim Fonds 
selbst und sind dafür beim Anteilinhaber steuerfrei. 
Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz sind ebenfalls nur 
beim Immobilienfonds steuerbar.

Die im Immobilienfonds auf inländischen Erträgen 
abgezogene eidgenössische Verrechnungssteuer kann von 
der Fondsleitung für den Immobilienfonds vollumfänglich 
zurückgefordert werden.

Die Ertragsausschüttungen des Immobilienfonds (an in der 
Schweiz und im Ausland domizilierte Anleger) unterliegen 
der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 
35%. Die je mit separatem Coupon ausgeschütteten Erträge 
und Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz und 
Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Beteiligungen und 
übrigen Vermögenswerten unterliegen keiner 
Verrechnungssteuer.

In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug 
gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der 
Steuererklärung resp. durch separaten 
Verrechnungssteuerantrag zurückfordern.

Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht (falls nach dem letzten 
Jahresbericht veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von Anteilen des Immobilienfonds.

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt oder im Fondsvertrag enthalten sind.
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1.3 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis 31. 
Dezember. Das erste Geschäftsjahr hat eine verkürzte Dauer 
und endet am 31. Dezember 2025.

1.4 Prüfgesellschaft

Prüfgesellschaft ist PricewaterhouseCoopers AG,  
Birchstrasse 160, 8050 Zürich

1.5 Anteile

Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der 
Einzahlung in bar (siehe § 5 Fondsvertrag) eine Forderung 
gegen die Fondsleitung auf Beteiligung am Vermögen und 
am Ertrag des Immobilienfonds. Die Forderung der Anleger 
ist in Anteilen begründet.

Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer 
Zeichnung an Stelle einer Einzahlung in bar Anlagen an das 
Fondsvermögen leistet ("Sacheinlage"). Der Antrag ist 
zusammen mit der Zeichnung zu stellen. Die Fondsleitung ist 
nicht verpflichtet, Sacheinlagen zuzulassen. Die Fondsleitung 
entscheidet über Sacheinlagen und stimmt solchen 
Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen 
vollumfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des 
Immobilienfonds steht und die Interessen der übrigen 
Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Details zu Sacheinlagen sind in § 17 Ziff. 8 des 
Fondsvertrags geregelt.

Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unterteilt.

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig 
geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung 
eines Anteilscheines zu verlangen.

Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und 
Genehmigung der FINMA Anteilsklassen schaffen, aufheben 
oder vereinigen. Die Einzelheiten sind im Prospekt zu regeln.

1.6 Kotierung und Handel

Die Fondsleitung stellt einen regelmässigen ausserbörslichen 
Handel der Immobilienfondsanteile über die Bank 
J. Safra Sarasin AG sicher, welche auch mit dem Market 
Making beauftragt ist.

Die Fondsleitung veröffentlicht im Publikationsorgan den 
Verkehrswert des Fondsvermögens und den sich daraus 
ergebenden Inventarwert der Fondsanteile gleichzeitig mit 
der Bekanntgabe an die mit dem regelmässigen 

ausserbörslichen Handel der Anteile betraute Bank oder den 
damit betrauten Effektenhändler.

1.7 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von 
Fondsanteilen
 
Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich. Sie darf nur 
tranchenweise erfolgen. Die Fondsleitung bestimmt die 
Anzahl der neu auszugebenden Anteile, das 
Bezugsverhältnis für die bisherigen Anleger, die 
Emissionsmethode für das Bezugsrecht und die übrigen 
Bedingungen in einem separaten Emissionsprospekt.

Der Anleger kann seinen Anteil jeweils auf das Ende eines 
Rechnungsjahres, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
12 Monaten kündigen. Die Fondsleitung kann unter 
bestimmten Bedingungen die während eines 
Rechnungsjahres gekündigten Anteile vorzeitig zurückzahlen 
(vgl. § 17 Ziff. 2 des Fondsvertrags). Falls der Anleger die 
vorzeitige Rückzahlung wünscht, so hat er dies bei der 
Kündigung schriftlich zu verlangen. Die ordentliche wie auch 
die vorzeitige Rückzahlung erfolgt innerhalb von maximal 
drei Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres (vgl. § 5 
Ziff. 5 des Fondsvertrags).

Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum 
Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres und bei jeder 
Ausgabe von Anteilen berechnet.

Der Ausgabepreis entspricht dem im Hinblick auf die 
Ausgabe berechneten Nettoinventarwert, zuzüglich der 
Ausgabekommission. Die Höhe der Ausgabekommission ist 
aus der nachfolgenden Ziff. 1.11.4 ersichtlich.

Der Rücknahmepreis entspricht dem im Hinblick auf die 
Rücknahme berechneten Nettoinventarwert abzüglich der 
Rücknahmekommission und der Nebenkosten, die dem 
Immobilienfonds im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem 
gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen 
erwachsen. Die Höhe der Rücknahmekommission und der 
Nebenkosten sind aus der nachfolgenden Ziffer 1.11.4 
ersichtlich.

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen 
(Handänderungssteuern, Notariatskosten, Gebühren, 
marktkonforme Courtagen, Abgaben usw.), die dem 
Immobilienfonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages 
bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil 
entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden dem 
Fondsvermögen belastet.

Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf CHF 0.01 
gerundet.
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1.8 Verwendung der Erträge

Der Nettoertrag des Immobilienfonds wird jährlich, 
spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des 
Rechnungsjahres, in der Rechnungseinheit Schweizer 
Franken (CHF) an die Anleger ausgeschüttet.

Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen 
aus den Erträgen vornehmen.
Bis zu 30% des Nettoertrages können auf neue Rechnung 
vorgetragen werden. Auf eine Ausschüttung kann verzichtet 
und der gesamte Nettoertrag kann auf neue Rechnung 
vorgetragen werden, wenn: 

	– Der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die 
vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren des 
Immobilienfonds weniger als 1% des Nettoinventarwertes 
des Immobilienfonds beträgt, und

	– Der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die 
vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren des 
Immobilienfonds weniger als eine Einheit der 
Rechnungseinheit des Immobilienfonds beträgt.

Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von 
Sachen und Rechten können von der Fondsleitung 
ausgeschüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten 
werden.

Die Fondsleitung kann im ersten, unvollständigen 
Geschäftsjahr nach der Initial-Emission des Immobilienfonds 
auf eine Ausschüttung an die Anleger verzichten.

1.9 Anlageziel und Anlagepolitik des Immobilienfonds

1.9.1	 Anlageziel
Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht in der 
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung 
angemessener Erträge unter Berücksichtigung einer 
nachhaltigen Entwicklung. Mit den Nachhaltigkeitszielen für 
den Immobilienfonds strebt die Fondsleitung einen direkten 
Beitrag zu mehr nachhaltigen Immobilien in der Schweiz an.

Um dies zu erreichen, verfolgt die Fondsleitung für das 
Immobilienportfolio einen ganzheitlichen 
Nachhaltigkeitsansatz der auf dem ESG Modell 
(«Environment», «Social», «Governance») beruht. Mit diesem 
Vorgehen wird sichergestellt, dass in den Steuerungs- und 
Entscheidungsprozessen rund um die Immobilien ökologische 
(E – Environment) und soziale (S- Sozial) Kriterien sowie 
Aspekte der guten Unternehmensführung (G - Governance) 
berücksichtigt werden.

1.9.2	 Anlagepolitik
Der BLKB (CH) Sustainable Property Fund investiert in erster 
Linie in Immobilienwerte in den Regionen Nordwestschweiz, 
Zürich, Innerschweiz und Bern und in andere gemäss 
Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Wichtigste Merkmale der Anlageinstrumente sind:

Strategie Core & Core Plus

Geografische  

Diversifikation

Nordwestschweiz, Bern, Innerschweiz und Zürich 

(Monitoring-Regionen Wüest Partner)

Lagequalität Makro-/Mikrolagerating: mind. 3.0 auf Skala 1.0 – 

5.0 (Lagerating Wüest Partner)

Nutzungsarten Wohnen und kommerzielle Nutzungen (Fokus auf 

Büro/Dienstleistungen, Handel, Gewerbe, Parkplätze)

Energielabel GEAK A – C auf einer Skala von A (beste)  

bis G (schlechteste)¹

¹Bei Klassifizierungen D – G sind die Mindestanforderungen innert 5 Jahren seit 
Erwerb durch entsprechende Investitionsmassnahmen sicherzustellen, die im 
Ankaufspreis angemessen berücksichtigt sind.

1.9.3	 Nachhaltigkeitspolitik
Die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik für diesen 
Immobilienfonds erfolgt mittels Integration von 
Nachhaltigkeitskriterien bei Anlageentscheidungen  
(ESG-Integration), bei der Entwicklung und im Betrieb der 
Liegenschaften (Impact Investing und Klima-Ausrichtung).  
Bei Bestandsliegenschaften sowie im Rahmen des 
Kaufprozesses von Liegenschaften wird eine strukturierte 
Nachhaltigkeitsbewertung angewendet, im Rahmen derer 
bei einer Investition die Auswirkungen auf die in der 
Nachhaltigkeitsstrategie definierten Zielgrössen eruiert und 
rapportiert werden.

Der Nachhaltigkeitsansatz des Immobilienfonds ist gekenn-
zeichnet durch die Integration einer Reihe von qualitativen 
und quantitativen Key Performance Indikatoren ("KPIs") aus 
den Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Soziales und Go-
vernance. Die Aspekte der Nachhaltigkeit werden systema-
tisch in den gesamten Entscheidungsprozess miteinbezogen 
und entlang des gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften 
umgesetzt.

Die Fondsleitung verfolgt die Nachhaltigkeitsansätze ESG-In-
tegration, Impact Investing und Klima-Ausrichtung folgender-
massen:

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten bei Anlageentscheidun-
gen, bei der Entwicklung und im Betrieb der Liegenschaften;
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Umsetzung von Dekarbonisierungsmassnahmen;
 
Ziel Netto Null hinsichtlich der Treibhausgasemissionen bis 
spätestens 2050;

Stetige Nachverfolgung der jährlichen Treibhausgasemissio-
nen und Setzen von, der Fondentwicklung angepassten Zwi-
schenzielen zur Sicherstellung der Erreichung des Netto-Null 
Ziels 2050;

Anwendung folgender Energie- und Nachhaltigkeitslabels:

Investition: 
	– Minimum: GEAK Ausweis
	– Optional zusätzlich: Minergie (P; A; ECO); 
Nachhaltigkeitslabels (SGNI, SNBS, LEED, BREEAM) 

Entwicklung:
	– Minimum: GEAK Ausweis
	– Optional zusätzlich:
Gebäude:
	– Bauvolumen: >CHF 3 Mio.: Minergie-P-ECO bzw. SNBS
	– Lage: Premium A Lage: Minergie-P-ECO bzw. SNBS; B-Lagen: 
GEAK, Minergie, SméO Gebäude

Areal: 
	– DGNB Stadtquartier, Minergie Areal, SNBS Areal, SméO 
Quartier

Betrieb: 
	– Minimum: GEAK Ausweis
	– Optional zusätzlich:

	– Gebäude: BREEAM «In-Use», DGNB «Gebäude im Betrieb», 
LEED «Operation and Maintenance»; Minergie MQS Betrieb

	– Portfolio: SSREI

Bezogen auf die drei Wertschöpfungsstufen Investition, 
Entwicklung und Betrieb wurden folgende Definitionen 
getroffen:

	– Investition: In der Evaluation neuer 
Investitionsmöglichkeiten wird eine strukturierte 
Nachhaltigkeitsbewertung vorgenommen um die ESG- 
relevanten Risiken zu identifizieren und bereits zum 
Zeitpunkt des Antritts der Investition vordefinierte 
Verbesserungsmassnahmen zu berücksichtigen, Im 
Ankaufsprozess von Bestandesliegenschaften wird ein 
Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) erstellt. Die 
Fondsleitung setzt sich das Ziel, nur Immobilien mit einer 
Energieeffizienzklasse A bis C anzukaufen (für weitere 
Informationen zu den Energieeffizienzklassen siehe  
www.geak.ch). Beim Ankauf von Immobilien mit einer 
Energieeffizienzklasse D oder schlechter, sind 
Investitionsmassnahmen vorzusehen und im Ankaufspreis 
angemessen zu berücksichtigen, damit innerhalb von fünf 
Jahren die Energieeffizienzklasse A bis C erreicht wird. 

	– Entwicklung: Bei Neubau- und Sanierungsprojekten, deren 
Planungshoheit bei der Fondsleitung liegt, wird eine 
Nachhaltigkeitsbaurichtlinie angewendet, welche die 
umweltspezifischen, sozialen und governance-orientierten 
Zielsetzungen im Rahmen von Bauvorhaben definiert. Um 
die Nachhaltigkeit der Entwicklungsprojekte 
sicherzustellen, nutzt die Fondsleitung Energie- und 
Nachhaltigkeitslabels, um extern und unabhängig die 
Entwicklung der Immobilien hinsichtlich Nachhaltigkeit 
überprüfen zu lassen. 

	– Betrieb: Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit des 
Bestandsportfolios greift die Fondsleitung auf ein breites 
Nachhaltigkeitskonzept zurück, das, wenn möglich, auf 
extern vorhandene Richtlinien wie dem AMAS Zirkular 
04/2022 «Umweltrelevante Kennzahlen für 
Immobilienfonds» oder einer diesbezüglichen 
Nachfolgeregelung abgestützt ist. Der Energie- und 
Wasserverbrauch des Gesamtportfolios wird jährlich 
erhoben. Die Verbrauchswerte werden erfasst und die 
Rohdaten durch verschiedenste Plausibilitätschecks 
(Abweichung zum Vorjahr <20% bzw. >20%; Fehlende 
Werte, Plausibilität der Höhe der Energieintensität im 
Vergleich zum Baujahr, etc.) qualitätsgesichert. Um 
wetterbedingte Faktoren abzufedern und die effektive 
Performance der Gebäude abzubilden, werden die 
Verbrauchswerte heizgradtagkorrigiert. Die relativen 
Kennzahlen werden pro Energiebezugsfläche (EBF) 
angegeben. Die EBF wird basierend auf der effektiv 
erhobenen Energiebezugsfläche festgelegt oder auf Basis 
der vermietbaren Fläche (VMF) berechnet. Anhand der 
Verbrauchswerte und der EBF und unter Berücksichtigung 
des Energieträgers wird für jede Liegenschaft und das 
Gesamtportfolio eine Emissionsintensität berechnet. 
Hierbei handelt es sich um einen in der Schweiz 
verbreiteten Industriestandard, der auf vom Bundesamt für 
Umwelt veröffentlichen CO2-Faktoren beruht, hinsichtlich 
einheitlichem Reporting allerdings weitere Festlegungen 
trifft. Die Kennzahlen werden gemäss AMAS Zirkular 
04/2022 oder einer diesbezüglichen Nachfolgeregelung 
im Jahresbericht des Immobilienfonds veröffentlicht. Um 
systematisch Verbesserungen, vor allem hinsichtlich 
Energieeffizienz und Treibhausgasemissionen, zu erzielen, 
werden verschiedenste Optimierungsmassnahmen für die 
einzelnen Liegenschaften abgeleitet und umgesetzt.

In Bezug auf das umfassende Nachhaltigkeitskonzept des 
Immobilienfonds werden nachfolgende KPIs quantitativ 
erhoben, um damit den Verlauf über die Jahre transparent 
darzustellen:

Energie und Treibhausgasemissionen (Environment - E) 
Kontinuierliche Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
und entsprechende Reduktion der CO2-Emissionen (Scope 1 
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und 2 gemäss AMAS Zirkular 04/2022) der 
Bestandesliegenschaften. Die Fondsleitung strebt die 
Erreichung des Netto-Null-Ziels bis spätestens 2050 mittels 
folgender Massnahmen (nicht abschliessend) an:

	– Jährliche Erfassung der Energieverbräuche und 
Treibhausgasemissionen des Immobilienportfolios;

	– Ausweisen des Anteils der Energieverbräuche (kWh) und 
der Treibhausgasemissionen (kg CO2) verschiedener 
Energieträger (%) und zusätzlich des Energieträgermixes 
bezogen auf die Energiebezugsfläche (gemäss AMAS);

	– Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-
Emissionen durch kontinuierliche Betriebsoptimierungen 
und Energieeinsparungsmassnahmen;

	– Reduktion des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen 
der Gebäude im Zuge von Sanierungen durch 
beispielweise Instandsetzung und Ersatz von Bauteilen an 
Hülle und Gebäudetechnik, Einsatz erneuerbarer 
Energieträger, energetische Gesamtsanierungen;

	– Hohe Energieeffizienz und Reduktion von CO2-Emissionen 
der Gebäude im Zuge von Ersatz- und Neubauten durch 
Verwendung von erneuerbaren Energieträgern (d.h. keine 
Öl- oder Gasheizungen), eine ressourcenschonende 
Bauweise sowie einen energieeffizienten Betrieb.

Beim CO2-Reduktionsziel richtet sich die Fondsleitung an 
Zielwerten aus, die kompatibel mit dem Pariser 
Klimaabkommen sind. Zur Erreichung dieser Ziele wird ein 
CO2-Absenkungspfad für die Gesamtheit der direkt 
gehaltenen Bestandesimmobilien erstellt, der periodisch den 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wird, zum Beispiel 
aufgrund von Neuakquisitionen oder Veräusserungen.

Hinsichtlich Treibhausgasemissionen bei direkt gehaltenen 
Bestandesimmobilien legt die Fondsleitung folgende 
Zwischenzielwerte fest:

Treibhausgasemissionen [kgCO2e/m2 EBF] 

Jahr 2030 2040 2050

Zielwert 6,38 1,14 0,33

Vergleichswert* 9,39 1,36 0,33

*Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) 1.5°C Absenkpfad Mehrfamilienhaus CH 
hochgerechnet auf EBF exklusive Mieterstrom

Wasser (Environment - E) 
Förderung der effizienten Nutzung von Wasser durch den 
Einsatz von wassersparenden Armaturen, geeignete 
Aussenraumgestaltung und Mieter-Sensibilisierung. Der 
Wasserverbrauch (m3 Wasser / m2 EBF) wird jährlich 
erfasst und im Jahresbericht des Immobilienfonds publiziert.

Standortqualität (Social – S)
Auswahl von Immobilien an gut erschlossenen Lagen mit 
geeigneter Infrastruktur in direkter Nähe. Basis bildet ein 
flächendeckendes, nutzungsbezogenes Gemeinderating von 
Wüest Partner, bei der die Lagequalität von Liegenschaften 
in Bezug auf Mikro- und Makrolage erfasst und bewertet 
wird. Die Lagequalität wird mittels eines marktgewichteten 
Scores (1 bis 5) transparent ausgewiesen und im 
Jahresbericht des Immobilienfonds publiziert.

Mobilität (Social – S)
Auswahl von Immobilien mit guter Erschliessung an den 
öffentlichen Verkehr. Für alle Liegenschaften des 
Immobilienfonds werden die ÖV-Güteklassen erfasst und 
anhand eines marktgewichteten Scores (A bis D) 
ausgewiesen und im Jahresbericht des Immobilienfonds 
publiziert.

Mieterwohlbefinden (Social – S)
Implementierung eines aktiven Mieter-Feedback Prozesses 
und Durchführung von Mieterzufriedenheitsbefragungen alle 
3 Jahre. Im Rahmen der Mieterbefragung wird ein Gesamt-
Score zwischen 1 (schlechteste) und 5 (beste) ermittelt. Die 
Ergebnisse werden punktuell in Optimierungsmassnahmen 
auf Liegenschafts- und Portfoliostufe überführt und im 
Jahresbericht des Immobilienfonds publiziert.

Nachhaltigkeitsrichtlinien und Nachhaltigkeitslabels 
(Governance – G)
Die Anwendung von Nachhaltigkeitslabels wird anhand 
einer internen Richtlinie situativ geprüft. Die Fondsleitung 
nutzt Energielabels, um extern und unabhängig die 
Entwicklung des Immobilienportfolios hinsichtlich 
energetischer Leistung zu überprüfen und zu kommunizieren. 
Zur energetischen Portfoliosegmentierung sowie zur 
Publikation im Jahresbericht werden folgende Massnahmen 
durchgeführt: 

	– Erstellung der Gebäudeenergieausweise der Kantone 
(GEAK) für alle Objekte, zur Bewertung und Darstellung 
der Energieklasse von Gebäudehülle, Gesamtenergie und 
der direkten CO2-Emissionen in sieben Klassen (A -G); 

	– Ausweisen des flächengewichteten Anteils der 
Liegenschaften mit der jeweiligen Energieeffizienzklasse 
(A-G in %); 

	– Darstellung der durchschnittlichen Energieeffizienzklasse 
(A-G) über das Immobilienportfolio.

Die Fondsleitung wendet die Nachhaltigkeitspolitik 
mindestens bei den direkt gehaltenen Immobilienanlagen 
an. Bei indirekten Immobilienanlagen strebt die Fondsleitung 
ebenfalls die Einhaltung der Nachhaltigkeitspolitik an, 
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verfügt jedoch nicht immer über die notwendigen 
Einflussmöglichkeiten, um diese durchzusetzen. Auch bei der 
Auswahl der indirekten Immobilienanlagen berücksichtigt die 
Fondsleitung den Nachhaltigkeitsansatz systematisch (siehe 
dazu § 8 Ziff. 5 des Fondsvertrags).

1.9.4 Der Einsatz von Derivaten
Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.

1.10 Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem 
Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige 
Verbindlichkeiten des Immobilienfonds sowie um die bei 
einer allfälligen Liquidation des Immobilienfonds 
wahrscheinlich anfallenden Steuern, dividiert durch die 
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf  
CHF 0.01 gerundet.

1.11 Vergütungen und Nebenkosten

1.11.1 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des 
Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrags)
 

Verwaltungskommission der Fondsleitung	 höchstens 1% p.a.

Die Kommission wird verwendet für die Leitung des 
Immobilienfonds und der Immobiliengesellschaften, die 
Vermögensverwaltung und gegebenenfalls für die 
Vertriebstätigkeit in Bezug auf den Immobilienfonds.

Ausserdem werden damit die folgenden Dienstleistungen 
Dritter vergütet werden:
	– die Kosten für die Führung der Fondsbuchhaltung und die 
Berechnung des Nettoinventarwerts.

Ausserdem werden aus der Verwaltungskommission der 
Fondsleitung Rabatte gemäss Ziff. 1.11.3 des Prospekts 
bezahlt.
 

Depotbankkommission der Depotbank	 höchstens 0,1% p.a.

Die Kommission wird verwendet für die Aufgaben der 
Depotbank, wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, 
die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in  
§ 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben.

Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger 
belastet die Depotbank dem Immobilienfonds eine 
Kommission von höchstens 0.5% des Bruttobetrages der 
Ausschüttung.

Zusätzlich können dem Immobilienfonds die weiteren in  
§ 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und 
Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.
Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus dem 
Jahresbericht ersichtlich.

1.11.2 Total Expense Ratio
Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen 
belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER REF) wird 
gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der 
Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der 
Asset Management Association Switzerland in der jeweils 
gültigen Fassung berechnet.

1.11.3 Zahlung von Retrozessionen und Rabatten
Die Fondsleitung und deren Beauftragte zahlen keine 
Retrozessionen an Dritte zur Entschädigung der 
Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von 
der Schweiz aus.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können in Bezug auf 
die Vertriebstätigkeit in der Schweiz oder von der Schweiz 
aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. 
Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger 
entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. 

Rabatte sind zulässig, sofern sie
	– aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und somit 
das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

	– aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
	– sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien 
erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen 
Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Als objektive Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch 
die Fondsleitung sind:
	– Das vom Anleger gezeichnete Volumen;
	– Die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
	– Das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. 
erwartete Anlagedauer);

	– Die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der 
Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die 
entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

1.11.4 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 
(Auszug aus § 18 des Fondsvertrags)

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, 

Depotbank und/oder Vertreiber im In- und Ausland

höchstens 3 %

Rücknahmekommission zugunsten der Fondslei-

tung, Depotbank und/oder Vertreiber gern im In- 

und Ausland

höchstens 2 %
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Bei Rücknahmen werden vom Nettoinventarwert neben der 
Rücknahmekommission die Nebenkosten, die dem Immobili-
enfonds im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem gekün-
digten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, 
abgezogen. Der jeweils angewandte Satz wird in der ent-
sprechenden Abrechnung ausgewiesen.

1.11.5 Gebührenteilungsvereinbarungen („commission 
sharing agreements“) und geldwerte Vorteile (“soft 
commissions“)
Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen 
(„commission sharing agreements“) geschlossen.

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich  
so genannten “soft commissions“ geschlossen.

1.11.6 Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanlagen
Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die Fonds-
leitung unmittelbar oder mittelbar selbst verwaltet, oder die 
von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Fonds-
leitung durch eine gemeinsame Verwaltung, Beherrschung 
oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteili-
gung verbunden ist, wird keine Ausgabe- und Rücknahme-
kommission belastet.

1.12 Einsicht der Berichte

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und die Jahresbe-
richte können auf der Webseite der BLKB Fund Management 
AG ( www.blkb-fm.ch) sowie bei der Swiss Fund Data 
(www.swissfunddata.ch) und bei der Depotbank kostenlos 
bezogen werden.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. den Nettoinven-
tarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden 
bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen im Publikati-
onsorgan veröffentlicht. Die Preise werden mindestens ein-
mal im Monat publiziert.

1.13 Rechtsform des Anlagefonds

Der Anlagefonds ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts 
der Art "Immobilienfonds" gemäss Bundesgesetz über die 
kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

Der Immobilienfonds basiert auf einem 
Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die 
Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der 
von ihm erworbenen Fondsanteile am Immobilienfonds zu 
beteiligen und diesen gemäss den Bestimmungen von 
Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen 
Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe 
der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen 
Aufgaben am Fondsvertrag teil.

1.14 Die wesentlichen Risiken

Die wesentlichen Risiken des Immobilienfonds bestehen in 
folgenden Risiken.

Marktrisiken: Der Wert der Immobilien ist abhängig von der 
allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, der spezifischen 
Entwicklung von Angebot und Nachfrage nach Immobilien 
in den verschiedenen Regionen, der Veränderung der 
Kapitalmarkt- und Hypothekarzinsen sowie der Veränderung 
der Inflation. Eine schlechte konjunkturelle Entwicklung kann 
beispielsweise zu höheren Leerständen bei den gehaltenen 
Liegenschaften führen. Auch bei langfristig vermieteten 
Immobilien gibt es keine Garantie, dass diese nach 
Auslaufen des Mietvertrags zu mindestens ebenso guten 
Konditionen weitervermietet werden können. Zudem kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Wertentwicklung von 
Immobilien je nach ihrem Standort und/oder ihrer Nutzung 
sehr unterschiedlich ausfällt. Es können auch keine 
zuverlässigen Aussagen zur künftigen Entwicklung des 
schweizerischen Immobilienmarktes gemacht werden.

Liquiditätsrisiken: Der Immobilienmarkt gilt grundsätzlich als 
illiquide. Deshalb können sich je nach Ausprägung negative 
Auswirkungen auf die Preise ergeben. Insbesondere bei 
einem kurzfristigen Kauf oder Verkauf von grösseren 
Immobilien kann es bei ungünstigen Voraussetzungen und 
Marktlagen zu Preiszugeständnissen kommen. Die 
beschränkte Liquidität des Immobilienmarktes kann zudem 
zur Folge haben, dass nicht alle verfügbaren flüssigen Mittel 
umgehend in Immobilienanlagen investiert werden können 
und diese vorübergehend eine grössere Position in den 
Büchern der Gesellschaft darstellen. Dies wiederum kann 
einen Einfluss auf die Anlagerendite haben.

Bewertungsrisiken: Die Bewertung der Immobilien ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu zählen unter 
anderem Annahmen über die Entwicklung der Marktmieten, 
Leerstände und Diskontierungszinssätze, die von 
unabhängigen Schätzungsexperten im Rahmen der 
Bewertung bestimmt werden. Ein allfälliger Verkaufspreis 
kann in Abhängigkeit der Marktnachfrage vom Wert der 
Liegenschaft abweichen. Der Verkaufspreis richtet sich 
jeweils nach Angebot und Nachfrage zum Zeitpunkt des 
Verkaufs. Trotz Diversifikation des Immobilienportfolios 
können Veränderungen der Leerstandsrisiken, der 
Mietzinsentwicklung, sowie der Bonitätsrisiken der Mieter 
und anderer Faktoren die Rentabilität einzelner 
Liegenschaften negativ beeinflussen und einen bedeutsamen 
Einfluss auf die Bewertung des Fondsvermögens und der 
Anteile haben.

Kursrisiken: Der Wert der Fondsanteile kann sich durch die 
vorstehend genannten Risiken verändern, ist Schwankungen 
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unterworfen und richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert 
der Fondsanlagen. Der Wert der Fondsanteile kann über 
einen längeren Zeitraum fallen und es besteht keine Gewähr, 
dass der Anleger einen bestimmen Ertrag erzielt oder die 
Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung 
zurückgeben kann. Eine Steigerung des Anteilskurses ist kein 
Indiz für eine entsprechende Entwicklung in der Zukunft und 
der Anteilskurs kann unter Umständen erheblich vom 
Nettoinventarwert abweichen (Agio/Disagio). Zudem 
können bei der Kursstellung durch die Bank, den Market 
Maker oder den Effektenhändler die sich marktmässigen 
bildenden Kurse von den effektiven oder indikativen 
Nettoinventarwerten der Anteile erheblich abweichen. Dazu 
kommt, dass die Entwicklung der Marktpreise der Anteile 
häufig eine allgemeine Entwicklung der Kapital- und 
Immobilienmärkte reflektiert und nicht die spezifische 
Entwicklung des Immobilienportfolios des Immobilienfonds.

Projektrisiken: Die Erstellung oder Sanierung von 
Liegenschaften unterliegt, insbesondere bei Grossprojekten, 
Qualitäts-, Kosten- und Terminrisiken. Aufgrund von nicht 
ausschliessbaren Kostenüberschreitungen und 
Terminverzögerungen können sich negative Auswirkungen 
auf den Fonds ergeben. Zudem kann es längere Zeit dauern, 
bis neu erstellte oder sanierte Bauten einen Ertrag abwerfen.

Bewilligungsrisiken: Bei Projektentwicklungen und 
Bauprojekten besteht die Gefahr, dass die erforderlichen 
Bewilligungen nicht (fristgerecht) erteilt werden und/oder 
durch nicht vorhersehbare Einsprachen verzögert werden 
können.

Umweltrisiken: Die Fondsleitung prüft die Liegenschaften 
beim Erwerb auf umweltrelevante Risiken. Die Möglichkeit 
von unbekannten, erst später zu Tage tretenden Altlasten 
kann aber nicht generell ausgeschlossen werden. Diese 
können zu erheblichen Sanierungskosten führen mit 
entsprechenden Auswirkungen auf die Bewertung des 
Fondsvermögens und der Anteile.

Nachhaltigkeitsrisiken: Die Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeitspolitik dieses Immobilienfonds kann zu 
erhöhten Instandsetzungsinvestitionen führen. Sodann 
existiert zurzeit kein allgemein akzeptiertes Rahmenwerk und 
keine allgemeingültigen Standards, die es hinsichtlich der 
Nachhaltigkeit von Anlagen zu berücksichtigen gilt. Die 
diesbezügliche Einschätzung kann sich im Laufe der Zeit 

verändern. Zudem kann das Fehlen von gemeinsamen 
Standards zu unterschiedlichen Ansätzen bei der Definition 
und der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen führen. 
Nachhaltigkeitskriterien können je nach Anlagethema, 
Anlageklasse, Anlagephilosophie und subjektivem Einsatz 
verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren beim 
Portfoliomanagement variieren. Zudem besteht die 
Möglichkeit, dass eine Anlage, welche im Erwerbszeitpunkt 
die ESG-Vorgaben der Fondsleitung erfüllt hat, zu einem 
späteren Zeitpunkt diese ESG-Vorgaben nicht mehr erfüllt 
und gegebenenfalls zu einem ungünstigen Zeitpunkt 
veräussert werden muss (Herabstufungsrisiko). Bei der 
Beurteilung einer Anlage durch die Fondsleitung basiert die 
Gewichtung der Nachhaltigkeitsfaktoren nicht ausschliesslich 
auf quantitativen, sondern auch auf qualitativen 
Einschätzungen. Bei der Bewertung sind daher eine gewisse 
Subjektivität und ein gewisser Ermessenspielraum 
unumgänglich. Zudem besteht eine gewisse Abhängigkeit 
von Daten von Drittanbietern, was zu operationellen Risiken 
führen kann.

1.15 Liquiditätsrisikomanagement

Die Fondsleitung stellt ein angemessenes 
Liquiditätsmanagement sicher. Die Fondsleitung beurteilt die 
Liquidität des Anlagefonds periodisch unter verschiedenen 
Szenarien und dokumentiert diese. Sie berücksichtigt dabei 
die Anlagestrategie, die Rücknahmefrequenz sowie die 
Liquidität der zugrundeliegenden Vermögenswerte und 
deren Bewertung. Zudem wird der Fonds unter 
Berücksichtigung verschiedener Stressszenarien auf 
Liquiditätsrisiken hin überprüft. Die Fondsleitung überprüft 
regelmässig die Verfahren sowie die Abläufe des 
Liquiditätsmanagements.

Gemäss den geltenden Bestimmungen des Fondsvertrages 
kann der Anleger seinen Anteil jeweils auf das Ende eines 
Rechnungsjahres, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
12 Monaten, kündigen. Entsprechend identifiziert, 
überwacht und rapportiert die Fondsleitung die 
Liquiditätsrisiken der Vermögenswerte des Immobilienfonds 
im Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen respektive dem 
Nettovermögensabfluss. Die verwendeten Instrumente und 
Modelle erlauben die Analyse verschiedener Szenarien 
sowie Stresstests.
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2. Informationen über die Fondsleitung

2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung

Die Fondsleitung ist die BLKB Fund Management AG. Seit 
der Gründung im Jahre 2022 als Aktiengesellschaft ist die 
Fondsleitung mit Sitz in Binningen im Fondsgeschäft tätig.

2.2 Weitere Angaben zur Fondsleitung

Die Fondsleitung wird in der Schweiz mit Auflage dieses 
Fonds eine kollektive Kapitalanlage verwalten.

Weiter erbringt die Fondsleitung per Datum Lancierung 
insbesondere die folgenden Dienstleistungen:

	– Ausübung des Fondsgeschäfts für kollektive 
Kapitalanlagen, einschliesslich der Leitung und 
Verwaltung, der Entscheidung über die Ausgabe von 
Anteilen, die Anlagepolitik und Anlagen sowie deren 
Bewertung, die Berechnung des Nettoinventarwerts, die 
Festsetzung der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie 
Gewinnausschüttungen, die Festlegung des Inhaltes des 
Prospektes und des Basisinformationsblatts, des Jahres- 
beziehungsweise Halbjahresberichts sowie weiterer für 
Anlegerinnen und Anleger bestimmter Publikationen und 
der Geltendmachung aller zu den kollektiven 
Kapitalanlagen gehörenden Rechte.

	– Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in der Schweiz.
	– Erbringung von individueller Vermögensverwaltung und 
Anlageberatung im Immobilienbereich und die Vermittlung 
von Immobilien für Dritte.

Adresse der Fondsleitung
BLKB Fund Management AG
Baslerstrasse 33
4102 Binningen 
www.blkb-fm.ch

2.3 Verwaltungs- und Leitorgane

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung setzt sich aus 
folgenden Personen zusammen:

Präsident:
John Häfelfinger, CEO Basellandschaftliche Kantonalbank, 
gleichzeitig Präsident der Stiftung Jubiläum 2014 der BLKB, 
Liestal (Verbrauchsstiftung in Liquidation); Mitglied des 
Verwaltungsrats der True Wealth AG, Zürich; Mitglied des 
Verwaltungsrats des Verbands Schweizerischer 
Kantonalbanken, Basel; Vorstandsmitglied der 
Handelskammer beider Basel;  Stiftungsrat der Stiftung 
Finanzplatz Basel, Basel und Stiftungsrat der Stiftung pro 
REHAB Basel, Basel.

Mitglieder:
	– Patrick Tschudin, Leiter des Geschäftsbereichs 
Unternehmenskundenberatung und Mitglied der 
Geschäftsleitung der Basellandschaftlichen Kantonalbank, 
gleichzeitig Stiftungsrat der Stiftung Jubiläum 2014 der 
BLKB, Liestal (Verbrauchsstiftung in Liquidation); Mitglied 
der Gemeindekommission der Einwohnergemeinde 
Gelterkinden und Verwaltungsratspräsident der Tschudin 
Immobilien AG, Lausen.

	– René Charrière, Verwaltungsratspräsident Allocare AG, 
Altishofen.

Die Geschäftsleitung setzt sich aus folgenden Personen 
zusammen:

	– Michel Molinari, CEO und Leiter Portfoliomanagement & 
Advisory Immobilien, gleichzeitig Vizepräsident und 
Mitglied Exekutivrat Schweizerischer Verband der 
Immobilienwirtschaft, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrats 
der SVIT Verlag AG, Zürich.

	– Dr. Sebastian Hersberger, CFO und Leiter Business 
Development, gleichzeitig Geschäftsführer der Yuon 
Control AG, Geschäftsführer der sh ventures GmbH und 
externer Dozent an der Universität Basel.

2.4 Gezeichnetes und einbezahltes Kapital

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung 
beträgt per Datum Lancierung 1 Mio. CHF. Das 
Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und voll 
einbezahlt.

Die Fondsleitung ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der 
Basellandschaftlichen Kantonalbank, Liestal.

2.5 Übertragung der Anlageentscheide und weiterer 
Teilaufgaben

Die Anlageentscheide für den Immobilienfonds werden 
durch die Fondsleitung wahrgenommen.

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben 
(verschiedene Informatik-Dienstleistungen, die interne 
Revision, die Finanzen und das HR) an die 
Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal, übertragen. 
Die Basellandschaftliche Kantonalbank zeichnet sich durch 
ihre langjährige Erfahrung in den übertragenen Bereichen 
aus. Die genaue Ausführung der Aufträge regeln zwischen 
der Fondsleitung und der Basellandschaftlichen 
Kantonalbank abgeschlossene Verträge.

2.6 Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten

Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten 
Fonds verbundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte 
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unabhängig und ausschliesslich im Interesse der Anleger 
aus. Die Anleger erhalten auf Wunsch bei der Fondsleitung 
Auskunft über die Ausübung der Mitgliedschafts- und 
Gläubigerrechte.

Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung 
freigestellt, die Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber 
auszuüben oder die Ausübung an die Depotbank oder Dritte 
zu übertragen, sowie auf die Ausübung der Mitgliedschafts- 
und Gläubigerrechte zu verzichten.

Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der 
Anleger nachhaltig tangieren könnten, wie namentlich bei 
der Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, 
welche der Fondsleitung als Aktionärin oder Gläubigerin der 
Depotbank oder sonstiger ihr nahestehender juristischer 
Personen zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht 
selber aus oder erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie darf 
sich dabei auf Informationen abstützen, die sie von der 
Depotbank, dem Vermögensverwalter, der Gesellschaft oder 
von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritten erhält oder 
aus der Presse erfährt.

3. Informationen über die Depotbank

3.1 Allgemeine Angaben zur Depotbank

Die Banque Cantonale Vaudoise (nachfolgend die „BCV“) 
fungiert als Depotbank. Die BCV wurde durch Dekret des 
Waadtländer Grossrats vom 19. Dezember 1845 auf 
unbestimmte Zeit errichtet. Sie ist eine öffentlich-rechtliche 
Aktiengesellschaft. Sitz und Geschäftsleitung befinden sich 
am Place St-François 14 in 1002 Lausanne / Schweiz. Sie 
kann Tochtergesellschaften, Filialen, Geschäftsstellen und 
Vertretungen haben.

Die BCV steht an der Spitze einer Bank- und Finanzgruppe. 
Diese Gruppe umfasst eine Privatbank spezialisiert auf 
Vermögensverwaltung, sowie drei Gesellschaften zur Leitung 
von Investmentfonds. Die Bank verfügt über eine 
Niederlassung in Guernsey (Banque Cantonale Vaudoise 
Guernsey Branch), die im Bereich strukturierte 
Finanzprodukte tätig ist. Die Eigenmittel beliefen sich per 
31.Dezember 2022 auf CHF 3'713 Millionen.

3.2 Weitere Angaben zur Depotbank

Die BCV ist eine kundennahe Universalbank mit mehr als 
175 Jahren Geschäftserfahrung, rund 2000 Mitarbeitenden 
und über 60 Verkaufsstellen im Kanton Waadt. Zu ihrem 

Aufgabenbereich gehört es, kantonsweit alle Sektoren der 
Privatwirtschaft zu fördern und die öffentlichen 
Körperschaften bei der Finanzierung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen sowie den Bedarf an Hypothekarkrediten zu 
decken. Zu diesem Zweck führt sie alle üblichen 
Bankgeschäfte für eigene Rechnung und für Rechnung Dritter 
aus (Art. 4 LBCV und Art. 4 der Bankstatuten). Die BCV geht 
ihren Geschäften vorwiegend im Kanton Waadt nach; liegt 
es im Interesse der Waadtländer Wirtschaft, kann sie auch 
an anderen Orten in der Schweiz und im Ausland tätig 
werden. Als Kantonalbank setzt sie sich namentlich für die 
Entwicklung der kantonalen Wirtschaft nach den 
Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung ein, unter 
Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer 
Kriterien.

Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- und 
Ausland mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens 
beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten 
Verwahrung liegt. Für Finanzinstrumente darf die 
Aufbewahrung des Fondsvermögens nur durch 
beaufsichtigte Dritt- und Zentralverwahrer erfolgen. Davon 
ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, 
an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- und 
Zentralverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere 
aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalität 
des Anlageprodukts. Die Dritt- und Zentralverwahrung bringt 
es mit sich, dass die Fondsleitung an den hinterlegten 
Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur noch das 
Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Zentralverwahrer 
überdies nicht beaufsichtigt, so dürften sie organisatorisch 
nicht den Anforderungen genügen, welche an Schweizer 
Banken gestellt werden.

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten 
verursachten Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, 
dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die 
nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat.

Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als 
«Reporting Financial Institution under Model 2 IGA» im 
Sinne der Sections 1471–1474 des U.S. Internal Revenue 
Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich 
diesbezüglicher Erlasse «FATCA») angemeldet [FATCA-
Status].

Des Weiteren sind die Bestimmungen in § 4 des 
Fondsvertrags auf die Depotbank anwendbar.
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4. Informationen über Dritte

4.1 Zahlstellen

Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne.

4.2 Vertreiber

Der Vertrieb des Fonds obliegt der BLKB Fund Management 
AG. Sie kann weitere Vertriebsträger ernennen.

4.3 Übertragung der Anlageentscheide und weiterer 
Teilaufgaben

Für die Angaben betreffend die Übertragung von 
Teilaufgaben wird auf vorstehende Ziff. 2.5 verwiesen.

4.4 Schätzungsexperten

Die Fondsleitung lässt auf den Abschluss jedes 
Rechnungsjahres sowie bei der Ausgabe von Anteilen den 
Verkehrswert der zum Immobilienfonds gehörenden 
Grundstücke durch unabhängige Schätzungsexperten 
überprüfen.

Die Fondsleitung hat mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
folgende unabhängige Schätzungsexperten beauftragt:

Wüest Partner AG
Bleicherweg 5
8001 Zürich
als ständige Schätzungsexpertin

Die Wüest Partner AG wird die folgenden natürlichen 
Personen zur Schätzung einsetzen:
	– Andreas Ammann
	– Zafer Köroglu

Die Schätzungsexperten zeichnen sich aus durch ihre 
langjährige Erfahrung in der Bewertung von Immobilien und 
verfügen über umfassende Marktkenntnisse. Die genaue 
Ausführung der Aufträge regelt ein zwischen der 
Fondsleitung BLKB Fund Management AG und der 
Schätzungsexperten abgeschlossener Auftrag.

5. Weitere Informationen

5.1 Nützliche Hinweise
	

Valorennummer	 135294809

Rechnungseinheit	 Schweizer Franken

5.2 Publikationen des Immobilienfonds

Weitere Informationen über den Immobilienfonds sind im 
letzten Jahresbericht enthalten. Zudem können aktuellste 
Informationen auf der Webseite der BLKB Fund Management 
AG (www.blkb-fm.ch) sowie bei der Swiss Fund Data  
(www.swissfunddata.ch) abgerufen werden. 

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der 
Fondsleitung oder der Depotbank sowie der Auflösung des 
Immobilienfonds erfolgt die Veröffentlichung durch die 
Fondsleitung auf der Webseite der BLKB Fund Management 
AG (www.blkb-fm.ch) sowie bei der Swiss Fund Data  
(www.swissfunddata.ch).

Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und 
Rücknahme von Fondsanteilen, mindestens aber einmal im 
Monat am 10. Arbeitstag, bei der Swiss Fund Data  
(www.swissfunddata.ch).

5.3 Versicherungen der Immobilien

Die sich im Eigentum dieses Immobilienfonds befindlichen 
Immobilien sind grundsätzlich gegen Feuer- und 
Wasserschäden, Erdbebenschäden sowie Schäden infolge 
haftpflichtrechtlich relevanter Ursachen versichert. 
Mietertragsausfälle als Folgekosten von Feuer- und 
Wasserschäden sowie Erdbebenschäden sind in diesem 
Versicherungsschutz eingeschlossen. 

5.4 Verkaufsrestriktionen

Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.

a)	Für folgende Länder liegt eine Bewilligung für die 
Vertriebstätigkeit vor: Schweiz

b)	Anteile dieses Immobilienfonds dürfen innerhalb der USA 
weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. 
Anteile dieses Immobilienfonds dürfen Bürgern der USA 
oder Personen mit Wohnsitz in den USA oder anderen 
natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen 
und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-
Einkommenssteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss 
Regulation S des US Securities Act von1933 und/oder dem 
US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen 
Fassung als U.S. Person gelten oder Personen, die dem US-
amerikanischen Steuerrecht unterliegen, weder angeboten 
noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber 
natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern 
und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder 
Übertragung von Anteilen untersagen oder beschränken.
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6. Weitere Anlageinformationen

6.1 Profil des typischen Anlegers

Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Anleger mit 
einem langfristigen Anlagehorizont, welche sich durch eine 
moderate Risikobereitschaft auszeichnen. Durch den 
Immobilienfonds partizipieren die Anleger indirekt an der 
Entwicklung des Schweizer Immobilienmarktes, indem sie in 
ein diversifiziertes Portfolio gemäss dem beschriebenen 
Anlageziel und Anlagepolitik investieren.

7. Ausführliche Bestimmungen

Alle weiteren Angaben zum Immobilienfonds wie zum 
Beispiel die Bewertung des Fondsvermögens, die Aufführung 
sämtlicher dem Anleger und dem Immobilienfonds 
belasteten Vergütungen und Nebenkosten sowie die 
Verwendung des Erfolges gehen im Detail aus dem 
Fondsvertrag hervor.
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Teil 2: Fondsvertrag

II. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

§ 2 Der Fondsvertrag

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern1 einerseits und 
Fondsleitung sowie Depotbank andererseits werden durch 
den vorliegenden Fondsvertrag und die einschlägigen 
Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung geordnet.

§ 3 Die Fondsleitung

1.	Die Fondsleitung verwaltet den Immobilienfonds für 
Rechnung der Anleger selbständig und in eigenem 
Namen. Sie entscheidet insbesondere über die Ausgabe 
von Anteilen, die Anlagen und deren Bewertung. Sie 
berechnet den Nettoinventarwert und setzt Ausgabe- und 
Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen fest. Sie 
macht alle zum Immobilienfonds gehörenden Rechte 
geltend. 

2.	Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der 
Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln 
unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der 
Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, 
die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich 
sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen 
verwalteten kollektiven Kapitalanlagen und informieren 
über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt 
belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten 
zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, 
Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile. 

3.	Die Fondsleitung darf Anlageentscheide sowie 
Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse 
einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt 
ausschliesslich Personen, die über die für diese Tätigkeit 
notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen 
und über die erforderlichen Bewilligungen verfügen. Sie 
instruiert und überwacht die beigezogenen Dritten 
sorgfältig. 
Die Fondsleitung bleibt für die Erfüllung der 
aufsichtsrechtlichen Pflichten verantwortlich und wahrt bei 
der Übertragung von Aufgaben die Interessen der 
Anleger. Für Handlungen der Personen, denen die 
Fondsleitung Aufgaben übertragen hat, haftet sie wie für 
eigenes Handeln. 
Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter 
übertragen werden, die über die erforderliche 
Bewilligung verfügen. 

I. Grundlagen

§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank 

1.	Unter der Bezeichnung BLKB (CH) Sustainable Property 
Fund besteht ein vertraglicher Anlagefonds der Art 
Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (der 
"Immobilienfonds") im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 58 
ff. des Bundesgesetzes über die kollektiven 
Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG). 

2.	Fondsleitung ist die BLKB Fund Management AG mit Sitz 
in Binningen (BL).  

3.	Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise mit Sitz in 
Lausanne. 

4.	Die FINMA hat auf Gesuch der Fondsleitung und der 
Depotbank diesen Anlagefonds gemäss Art. 10 Abs. 5 
KAG von folgenden Vorschriften befreit: 

a.	die Pflicht zur Erstellung eines Halbjahresberichtes;
b.	die Pflicht, im Zusammenhang mit der Einbringung von 

Anlagen in Form einer Sacheinlage neue Anteile zuerst 
den bisherigen Anlegern anbieten zu müssen;

c.	die Pflicht, dass unbebaute Grundstücke des 
Immobilienfonds erschlossen und für eine umgehende 
Überbauung geeignet sein sowie über eine 
rechtskräftige Baubewilligung für deren Überbauung 
verfügen müssen und mit der Ausführung der 
Bauarbeiten vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der 
jeweiligen Baubewilligung begonnen werden können 
muss (siehe § 8 Ziffer 2 des Fondsvertrags). 

5.	In Anwendung von Art. 78 Abs. 4 KAG hat die FINMA 
auf Gesuch der Fondsleitung und der Depotbank diesen 
Anlagefonds von der Pflicht zur Einzahlung in bar befreit. 

6.	Im Rahmen der Lancierung des Immobilienfonds wird die 
Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal, der 
Fondsleitung zuhanden des Immobilienfonds in 
Anwendung der Ausnahmebestimmung von Art. 63 Abs. 
4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV ein Liegenschaftsportfolio von  
bis zu acht Liegenschaften mit einem Gesamtvolumen von 
bis zu ca. CHF 177 Mio. gegen Barzahlung übertragen. 
Die Liegenschaften werden durch den unabhängigen 
Schätzungsexperten bewertet und deren Übertragung 
durch die FINMA bewilligt werden.

​
1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten 	
  grundsätzlich für beide Geschlechter.
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4.	Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank 
eine Änderung dieses Fondsvertrages bei der Aufsichtsbe-
hörde zur Genehmigung einreichen (siehe § 27). 

5.	Die Fondsleitung kann den Immobilienfonds mit anderen 
Immobilienfonds gemäss den Bestimmungen von § 24 ver-
einigen, gemäss den Bestimmungen von § 25 in eine an-
dere Rechtsform einer kollektiven Kapitalanlage umwan-
deln oder gemäss den Bestimmungen von § 26 auflösen. 

6.	Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 
19 vorgesehenen Vergütungen, auf Befreiung von den 
Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Auf-
gaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Aufwendun-
gen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ge-
macht hat. 

7.	Die Fondsleitung haftet dem Anleger dafür, dass die Im-
mobiliengesellschaften, die zum Immobilienfonds gehö-
ren, die Vorschriften des KAG und des Fondsvertrags ein-
halten. 

8.	Die Fondsleitung sowie deren Beauftragte und die ihnen 
nahestehenden natürlichen und juristischen Personen dür-
fen vom Immobilienfonds keine Immobilienwerte überneh-
men oder ihm abtreten. 
 
Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen 
Ausnahmen vom Verbot von Geschäften mit nahestehen-
den Personen bewilligen, wenn die Ausnahme im Interes-
se der Anleger ist und zusätzlich zur Schätzung der stän-
digen Schätzungsexperten des Immobilienfonds ein von 
diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber und von der 
Fondsleitung sowie der Depotbank des Immobilienfonds 
unabhängiger Schätzungsexperte die Marktkonformität 
des Kaufs- und Verkaufspreises des Immobilienwertes so-
wie der Transaktionskosten bestätigt. 
 
Nach Abschluss der Transaktion erstellt die Fondsleitung 
einen Bericht mit Angaben zu den einzelnen übernomme-
nen oder übertragenen Immobilienwerten und deren Wert 
am Stichtag der Übernahme oder Abtretung, mit dem 
Schätzungsbericht der ständigen Schätzungsexperten so-
wie dem Bericht über die Marktkonformität des Kaufs- 
oder Verkaufspreises des unabhängigen Schätzungsex-
perten im Sinne von Art. 32a Abs. 1 lit. c KKV. 
 
Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung der 
Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treuepflicht 
bei Immobilienanlagen. 
 
Die Fondsleitung erwähnt im Jahresbericht des  
Immobilienfonds die bewilligten Geschäfte mit naheste-
henden Personen.

§ 4 Die Depotbank

1.	Die Depotbank bewahrt das Fondsvermögen auf, 
insbesondere die unbelehnten Schuldbriefe sowie die 
Aktien der Immobiliengesellschaften. Sie besorgt die 
Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile sowie den 
Zahlungsverkehr für den Immobilienfonds. Für die 
laufende Verwaltung von Immobilienwerten kann sie 
Konten von Dritten führen lassen.

2.	Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, 
die sich auf das Vermögen des Immobilienfonds 
beziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen 
übertragen wird. Sie benachrichtigt die Fondsleitung, falls 
der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet 
wird, und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den 
betroffenen Vermögenswert, sofern dies möglich ist.

3.	Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen 
und Konten so, dass sie jederzeit die verwahrten 
Vermögensgegenstände der einzelnen Anlagefonds 
voneinander unterscheiden kann.

	 Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die 
nicht in Verwahrung genommen werden können, das 
Eigentum der Fondsleitung und führt darüber 
Aufzeichnungen.

4.	Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der 
Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln 
unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der 
Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, 
die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich 
sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen 
aufbewahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren 
über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt 
belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten 
zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, 
Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile.

5.	Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- 
oder Ausland mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens 
beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten 
Verwahrung liegt. Sie prüft und überwacht, ob der von ihr 
beauftragte Dritt- oder Zentralverwahrer:

a)	über eine angemessene Betriebsorganisation, 
finanzielle Garantien und die fachlichen 
Qualifikationen verfügt, die für die Art und die 
Komplexität der Vermögensgegenstände, die ihm 
anvertraut wurden, erforderlich sind;
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b)	einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und 
damit sichergestellt wird, dass sich die 
Finanzinstrumente in seinem Besitz befinden;

c)	die von der Depotbank erhaltenen Vermögens-
gegenstände so verwahrt, dass sie von der Depotbank 
durch regelmässige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit 
eindeutig als zum Fondsvermögen gehörend 
identifiziert werden können;

d)	die für die Depotbank geltenden Vorschriften 
hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer delegierten 
Aufgaben und der Vermeidung von Interessenkonflikten 
einhält. 

	 Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten 
verursachten Schaden, sofern sie nicht nachweisen 
kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und 
Überwachung die nach den Umständen gebotene 
Sorgfalt angewendet hat. Der Prospekt enthält 
Ausführungen zu den mit der Übertragung der 
Aufbewahrung auf Dritt- und Zentralverwahrer 
verbundenen Risiken.

	 Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne 
des vorstehenden Absatzes nur an beaufsichtigte Dritt- 
oder Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen 
ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem 
die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder 
Zentralverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere 
aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der 
Modalitäten des Anlageprodukts. Die Anleger sind im 
Prospekt über die Aufbewahrung durch nicht 
beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer zu 
informieren.

6.	Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das 
Gesetz und den Fondsvertrag beachtet. Sie prüft, ob die 
Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe- 
und Rücknahmepreise der Anteile sowie die 
Anlageentscheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen 
und ob der Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrags 
verwendet wird. Für die Auswahl der Anlagen, welche 
die Fondsleitung im Rahmen der Anlagevorschriften trifft, 
ist die Depotbank nicht verantwortlich.

7.	Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 
vorgesehenen Vergütungen, auf Befreiung von den 
Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer 
Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der 
Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser 
Verbindlichkeiten gemacht hat.

8.	Die Depotbank sowie deren Beauftragte und die ihnen 
nahestehenden natürlichen und juristischen Personen 
dürfen vom Immobilienfonds keine Immobilienwerte 
übernehmen oder ihm abtreten.

	 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen 
Ausnahmen vom Verbot von Geschäften mit 
nahestehenden Personen bewilligen, wenn die Ausnahme 
im Interesse der Anleger ist und zusätzlich zur Schätzung 
der ständigen Schätzungsexperten des Immobilienfonds 
ein von diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber und 
von der Fondsleitung sowie der Depotbank des 
Immobilienfonds unabhängiger Schätzungsexperte die 
Marktkonformität des Kaufs- und Verkaufspreises des 
Immobilienwertes sowie der Transaktionskosten bestätigt.

	 Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung der 
Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treuepflicht 
bei Immobilienanlagen.

§ 5 Die Anleger

1.	Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf qualifizierte 
Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 
Abs. 3 – 5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG. 

Als qualifizierte Anleger gelten derzeit gemäss Art. 10 
Abs. 3 KAG professionelle Kunden nach Art. 4 Abs. 3-5 
oder nach Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG:
a.	Finanzintermediäre nach dem Bankengesetz vom 8. 

November 1934 (BankG), dem Finanzinstitutsgesetz 
vom 15. Juni 2018 (FINIG) und dem KAG.

b.	Beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen
c.	Ausländische Kunden, die einer prudenziellen Aufsicht 

unterstehen wie die Personen nach a) und b)
d.	Zentralbanken
e.	Öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen mit professioneller Tresorerie
f.	 Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach 

ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit 
professioneller Tresorerie

g.	Unternehmen mit professioneller Tresorerie
h.	Grosse Unternehmen
i.	 Für vermögende Privatkunden errichtete private 

Anlagestrukturen mit professioneller Tresorerie.

Professionelle Tresorerie liegt vor, wenn der qualifizierte 
Anleger innerhalb oder ausserhalb des Unternehmens auf 
Dauer eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich 
erfahrene Person mit der Bewirtschaftung der Finanzmittel 
betraut hat.
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Vermögende Privatkunden und für diese errichtete private 
Anlagestrukturen können schriftlich oder in anderer durch 
Text nachweisbarer Form erklären, dass sie als professionelle 
Kunden gelten wollen (Opting-out).

Schweizerische und ausländische kollektive Kapitalanlagen 
und deren Verwaltungsgesellschaften, die nicht bereits nach 
Art. 4 Abs. 3 lit. a oder lit. c FIDLEG in Verbindung mit Art. 
4 Abs. 4 FIDLEG als institutionelle Kunden gelten, können 
erklären, dass sie als institutionelle Kunden gelten wollen.

Gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gelten als qualifizierte 
Anleger auch Privatkunden, für die ein Finanzintermediär, 
der einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht untersteht, 
im Rahmen eines auf Dauer angelegten 
Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsverhältnisses 
Vermögensverwaltung oder Anlageberatung erbringt, sofern 
sie nicht erklärt haben, nicht als solche gelten zu wollen. Die 
Erklärung muss schriftlich oder in anderer durch Text 
nachweisbarer Form vorliegen. 

Die Fondsleitung stellt zusammen mit der Depotbank sicher, 
dass die Anleger die Vorgaben in Bezug auf den 
Anlegerkreis erfüllen.

2.	Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der 
Einzahlung in bar eine Forderung gegen die Fondsleitung 
auf Beteiligung am Vermögen und am Ertrag des 
Immobilienfonds. Anstelle der Einzahlung in bar kann auf 
Antrag des Anlegers und mit Zustimmung der Fondsleitung 
eine Sacheinlage gemäss den Bestimmungen von § 17 Ziffer 
8 vorgenommen werden. Die Forderung der Anleger ist in 
Anteilen begründet.

3.	Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen 
gezeichneten Anteils in den Immobilienfonds verpflichtet. 
Ihre persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des 
Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

4.	Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft 
über die Grundlagen für die Berechnung des 
Nettoinventarwertes pro Anteil. Machen die Anleger ein 
Interesse an näheren Angaben über einzelne Geschäfte der 
Fondsleitung wie die Ausübung von Mitgliedschafts- und 
Gläubigerrechten oder über das Riskmanagement oder über 
Sacheinlagen geltend, so erteilt ihnen die Fondsleitung auch 
darüber jederzeit Auskunft. Die Anleger können beim 
Gericht am Sitz der Fondsleitung verlangen, dass die 
Prüfgesellschaft oder eine andere sachverständige Person 
den abklärungsbedürftigen Sachverhalt untersucht und ihnen 
darüber Bericht erstattet.

5.	Die Anleger können den Fondsvertrag jeweils auf das Ende 

eines Rechnungsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 12 Monaten kündigen und die Auszahlung ihres Anteils 
am Immobilienfonds in bar verlangen.

	 Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen die 
während eines Rechnungsjahrs gekündigten Anteile nach 
Abschluss desselben vorzeitig zurückzahlen (vgl. § 17 Ziff. 2).

	 Die ordentliche wie auch die vorzeitige Rückzahlung 
erfolgen innerhalb von drei Monaten; für international 
investierende Produkte maximal 4 Monate nach Abschluss 
des Rechnungsjahres. 

6.	Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung und/oder der 
Depotbank und ihren Beauftragten gegenüber auf 
Verlangen nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen oder 
fondsvertraglichen Voraussetzungen für die Beteiligung am 
Immobilienfonds erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. 
Überdies sind sie verpflichtet, die Depotbank und deren 
Beauftragte umgehend zu informieren, sobald sie diese 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllen.

7.	 Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in 
Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen 
Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, 
wenn:
a)	dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, 

namentlich zur Bekämpfung der Geldwäscherei, 
erforderlich ist;

b)	der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen 
Voraussetzungen zur Teilnahme an diesem 
Immobilienfonds nicht mehr erfüllt.

8.	Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die 
Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum 
jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen 
werden, wenn:
a)	die Beteiligung des Anlegers am Immobilienfonds 

geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der übrigen 
Anleger massgeblich zu beeinträchtigen, insbesondere 
wenn die Beteiligung steuerliche Nachteile für den 
Immobilienfonds im In- oder Ausland zeitigen kann;

b)	Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen 
eines auf sie anwendbaren in- oder ausländischen 
Gesetzes, dieses Fondsvertrags oder des Prospekts 
erworben haben oder halten;

c)	 die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt 
werden, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger 
durch systematische Zeichnungen und unmittelbar darauf 
folgende Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzielen 
versuchen, indem sie Zeitunterschiede zwischen der 
Festlegung der Schlusskurse und der Bewertung des 
Fondsvermögens ausnutzen (Market Timing).
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§ 6 Anteile und Anteilsklassen

1.	Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unterteilt.

2.	Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig 
geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die 
Aushändigung eines Anteilscheines zu verlangen.

III. Richtlinien der Anlagepolitik

A	 Anlagegrundsätze

§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften

1.	Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen und zur 
Umsetzung der Anlagepolitik gemäss § 8 beachtet die 
Fondsleitung im Sinne einer ausgewogenen 
Risikoverteilung die nachfolgend aufgeführten Grundsätze 
und prozentualen Beschränkungen. Diese beziehen sich 
auf das Fondsvermögen zu Verkehrswerten und sind 
ständig einzuhalten. Dieser Immobilienfonds muss die 
Anlagebeschränkungen zwei Jahre nach Ablauf der 
Zeichnungsfrist (Lancierung) erfüllen.

2.	Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen 
überschritten, so müssen die Anlagen unter Wahrung der 
Interessen der Anleger innerhalb einer angemessenen 
Frist auf das zulässige Mass zurückgeführt werden.

§ 8 Anlagepolitik

1.	Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses 
Immobilienfonds vorwiegend in nachhaltige 
Immobilienwerte in den Monitoring-Regionen (Wüest 
Partner) Nordwestschweiz, Zürich, Innerschweiz und 
Bern, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör, aber 
auch in Beteiligungen an und Forderungen gegenüber 
Immobiliengesellschaften, deren Zweck einzig der Erwerb 
und Verkauf, Vermietung und Verpachtung eigener 
Grundstücke ist, sofern mindestens zwei Drittel ihres 
Kapitals und der Stimmen im Immobilienfonds vereinigt 
sind. Gewöhnliches Miteigentum an Grundstücken ist 
zulässig, sofern die Fondsleitung einen beherrschenden 
Einfluss ausüben kann, d.h. wenn sie über die Mehrheit 
der Eigentumsanteile und Stimmen verfügt. Mit den 
Nachhaltigkeitszielen für den Immobilienfonds strebt die 
Fondsleitung einen direkten Beitrag zu mehr nachhaltigen 
Immobilien in der Schweiz an. Um dies zu erreichen, 
verfolgt die Fondleitung für das Immobilienportfolio einen 
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz, der auf dem ESG 
Modell («Environment», «Social», «Governance») beruht. 
Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass in den 

Steuerungs- und Entscheidungsprozessen rund um die 
Immobilien ökologische (E – Environment) und soziale (S – 
Social) Kriterien sowie Aspekte der guten 
Unternehmensführung (G – Governance) berücksichtig 
werden.

2.	Als Anlagen dieses Immobilienfonds sind zugelassen:

a) Grundstücke einschliesslich Zugehör

Als Grundstücke gelten:
– Wohnbauten im Sinne von Liegenschaften, welche zu 

Wohnzwecken dienen
– Kommerziell genutzte Liegenschaften
– Bauten mit gemischter Nutzung
– Stockwerkeigentum
– Bauland (inkl. Abbruchobjekte) und angefangene 

Bauten; unbebaute Grundstücke müssen erschlossen 
und
a)	für eine umgehende Überbauung geeignet sein 

sowie über eine rechtskräftige Baubewilligung für 
deren Überbauung verfügen. Mit der Ausführung 
der Bauarbeiten muss vor Ablauf der 
Gültigkeitsdauer der jeweiligen Baubewilligung 
begonnen werden können oder

b)	über ein rechtskräftig bewilligtes 
Überbauungsprojekt wie einen rechtskräftigen 
Quartier-, Bebauungs- oder Gestaltungsplan oder 
eine rechtskräftige Bewilligung für eine 
Arealbebauung verfügen.

– Baurechtsgrundstücke (inkl. Bauten und 
Baudienstbarkeiten)

Gewöhnliches Miteigentum an Grundstücken ist 
zulässig, sofern die Fondsleitung einen beherrschenden 
Einfluss ausüben kann, d.h. wenn sie über die Mehrheit 
der Miteigentumsanteile und Stimmen verfügt.

b) Beteiligungen an und Forderungen gegen 
Immobiliengesellschaften, deren Zweck einzig der Erwerb 
und Verkauf oder die Vermietung und Verpachtung 
eigener Grundstücke ist, sofern mindestens zwei Drittel 
ihres Kapitals und der Stimmen im Immobilienfonds 
vereinigt sind.

c) Anteile an andern Immobilienfonds (einschliesslich Real 
Estate Investment Trusts) sowie Immobilieninvestment-
gesellschaften und -zertifikate, die an einer Börse oder an 
einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 
Markt gehandelt werden, sofern diese mit der 
Anlagepolitik des Immobilienfonds vereinbar sind. 
Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Anteile an 
Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr 
selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit 
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der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung 
oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung 
verbunden ist.

d)	Schuldbriefe oder andere vertragliche Grundpfandrechte.
 

Die Grundstücke sind auf den Namen der Fondsleitung 
unter Anmerkung der Zugehörigkeit zum Immobilienfonds 
im Grundbuch eingetragen.

3.	Die Fondsleitung darf für Rechnung des Fonds Bauten 
erstellen lassen. Sie darf in diesem Fall für die Zeit der 
Vorbereitung, des Baus oder der Gebäudesanierung der 
Ertragsrechnung des Immobilienfonds für Bauland und 
angefangene Bauten einen Bauzins zum marktüblichen 
Satz gutschreiben, sofern dadurch die Kosten den 
geschätzten Verkehrswert nicht übersteigen.

4. Die Nachhaltigkeitspolitik des Immobilienfonds ist 
gekennzeichnet durch die Integration einer Reihe von 
qualitativen und quantitativen Key Performance 
Indikatoren ("KPIs") aus den Nachhaltigkeitsdimensionen 
Umwelt, Soziales und Governance. Die Aspekte der 
Nachhaltigkeit werden systematisch in den gesamten 
Entscheidungsprozess miteinbezogen und entlang des 
gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften umgesetzt.

 
In Bezug auf das umfassende Nachhaltigkeitskonzept des 
Immobilienfonds werden nachfolgende KPIs quantitativ 
erhoben, um damit den Verlauf über die Jahre transparent 
darzustellen:

	 Energie und Treibhausgasemissionen (Environment - E) 
Kontinuierliche Steigerung des Anteils erneuerbarer 
Energien und entsprechende Reduktion der CO2-
Emissionen (Scope 1 und 2 gemäss AMAS Zirkular 
04/2022) der Bestandesliegenschaften. Die Fondsleitung 
strebt die Erreichung des Netto-Null-Ziels bis spätestens 
2050 mittels folgender Massnahmen (nicht abschliessend) 
an:

– Jährliche Erfassung der Energieverbräuche und 
Treibhausgasemissionen des Immobilienportfolios;

– Ausweisen des Anteils der Energieverbräuche (kWh) und 
der Treibhausgasemissionen (kg CO2) verschiedener 
Energieträger (%) und zusätzlich des Energieträgermixes 
bezogen auf die Energiebezugsfläche (gemäss AMAS);

– Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-
Emissionen durch kontinuierliche Betriebsoptimierungen 
und Energieeinsparungsmassnahmen;

– Reduktion des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen 
der Gebäude im Zuge von Sanierungen durch 
beispielweise Instandsetzung und Ersatz von Bauteilen an 
Hülle und Gebäudetechnik, Einsatz erneuerbarer 
Energieträger, energetische Gesamtsanierungen;

– Hohe Energieeffizienz und Reduktion von CO2-Emissionen 

der Gebäude im Zuge von Ersatz- und Neubauten durch 
Verwendung von erneuerbaren Energieträgern (d.h. keine 
Öl- oder Gasheizungen), eine ressourcenschonende 
Bauweise sowie einen energieeffizienten Betrieb.

Hinsichtlich Treibhausgasemissionen bei direkt gehaltenen 
Bestandesimmobilien legt die Fondsleitung folgende 
Zwischenzielwerte fest:

Treibhausgasemissionen [kgCO2e/m2 EBF] 

Jahr 2030 2040 2050

Zielwert 6,38 1,14 0,33

Vergleichswert* 9,39 1,36 0,33

*Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) 1.5°C Absenkpfad Mehrfamilienhaus CH 
hochgerechnet auf EBF exklusive Mieterstrom

Wasser (Environment - E) 
Förderung der effizienten Nutzung von Wasser durch den 
Einsatz von wassersparenden Armaturen, geeignete 
Aussenraumgestaltung und Mieter-Sensibilisierung. Der 
Wasserverbrauch (m³ Wasser / m² EBF) wird jährlich erfasst 
und im Jahresbericht des Immobilienfonds publiziert.

Standortqualität (Social – S)
Auswahl von Immobilien an gut erschlossenen Lagen mit 
geeigneter Infrastruktur in direkter Nähe. Basis bildet ein 
flächendeckendes, nutzungsbezogenes Gemeinderating von 
Wüest Partner, bei der die Lagequalität von Liegenschaften 
in Bezug auf Mikro- und Makrolage erfasst und bewertet 
wird. Die Lagequalität wird mittels eines marktgewichteten 
Scores (1 bis 5) transparent ausgewiesen und im 
Jahresbericht des Immobilienfonds publiziert.

Mobilität (Social – S)
Auswahl von Immobilien mit guter Erschliessung an den 
öffentlichen Verkehr. Für alle Liegenschaften des 
Immobilienfonds werden die ÖV-Güteklassen erfasst und 
anhand eines marktgewichteten Scores (A bis D) 
ausgewiesen und im Jahresbericht des Immobilienfonds 
publiziert.

Mieterwohlbefinden (Social – S)
Implementierung eines aktiven Mieter-Feedback Prozesses 
und Durchführung von Mieterzufriedenheitsbefragungen alle 
3 Jahre. Im Rahmen der Mieterbefragung wird ein Gesamt-
Score zwischen 1 (schlechteste) und 5 (beste) ermittelt. Die 
Ergebnisse werden punktuell in Optimierungsmassnahmen 
auf Liegenschafts- und Portfoliostufe überführt und im 
Jahresbericht des Immobilienfonds publiziert.

Nachhaltigkeitsrichtlinien und Nachhaltigkeitslabels 
(Governance – G)
Die Anwendung von Nachhaltigkeitslabels wird anhand 



19/28

BLKB (CH) Sustainable Property Fund | Prospekt mit integriertem Fondsvertrag | 10. Juni 2025

einer internen Richtlinie situativ geprüft. Die Fondsleitung 
nutzt Energielabels, um extern und unabhängig die 
Entwicklung des Immobilienportfolios hinsichtlich 
energetischer Leistung zu überprüfen und zu kommunizieren. 
Hinsichtlich der verwendeten Nachhaltigkeits- und 
Energielabels wird auf Ziff. 1.9.3 des Prospekts verwiesen. 
Zur energetischen Portfoliosegmentierung sowie zur 
Publikation im Jahresbericht werden folgende Massnahmen 
durchgeführt:
	– Erstellung der Gebäudeenergieausweise der Kantone 
(GEAK) für alle Objekte, zur Bewertung und Darstellung 
der Energieklasse von Gebäudehülle, Gesamtenergie und 
der direkten CO2-Emissionen in sieben Klassen (A-G);

	– Ausweisen des flächengewichteten Anteils der 
Liegenschaften mit der jeweiligen Energieeffizienzklasse 
(A-G in %);

	– Darstellung der durchschnittlichen Energieeffizienzklasse 
(A-G) über das Immobilienportfolio.

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik für diesen 
Immobilienfonds erfolgt mittels Integration von 
Nachhaltigkeitskriterien bei Anlageentscheidungen (ESG-
Integration), bei der Entwicklung und im Betrieb der 
Liegenschaften (Impact Investing und Klima-Ausrichtung). Bei 
Bestandsliegenschaften sowie im Rahmen des Kaufprozesses 
von Liegenschaften wird eine strukturierte 
Nachhaltigkeitsbewertung angewendet, im Rahmen derer 
bei einer Investition die Auswirkungen auf die in der 
Nachhaltigkeitsstrategie definierten Zielgrössen eruiert und 
rapportiert werden. 

Bezogen auf die drei Wertschöpfungsstufen Investition, 
Entwicklung und Betrieb wurden folgende Definitionen 
getroffen:

	– Investition: In der Evaluation neuer 
Investitionsmöglichkeiten wird eine strukturierte 
Nachhaltigkeitsbewertung vorgenommen um die ESG- 
relevanten Risiken zu identifizieren und bereits zum 
Zeitpunkt des Antritts der Investition vordefinierte 
Verbesserungsmassnahmen zu berücksichtigen. Im 
Ankaufsprozess von Bestandsliegenschaften wird ein 
Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) erstellt. Die 
Fondsleitung setzt sich das Ziel, nur Immobilien mit einer 
Energieeffizienzklasse A bis C anzukaufen (für weitere 
Informationen zu den Energieeffizienzklassen siehe  
www.geak.ch). Beim Ankauf von Immobilien mit einer 
Energieeffizienzklasse D oder schlechter, sind 
Investitionsmassnahmen vorzusehen und im Ankaufspreis 
angemessen zu berücksichtigen, damit innerhalb von fünf 
Jahren die Energieeffizienzklasse A bis C erreicht wird. 

	– Entwicklung: Bei Neubau- und Sanierungsprojekten, deren 
Planungshoheit bei der Fondsleitung liegt, wird eine 

Nachhaltigkeitsbaurichtlinie angewendet, welche die 
umweltspezifischen, sozialen und governance-orientierten 
Zielsetzungen im Rahmen von Bauvorhaben definiert. Um 
die Nachhaltigkeit der Entwicklungsprojekte 
sicherzustellen, nutzt die Fondsleitung verschiedene 
Energie- und Nachhaltigkeitslabels, um extern und 
unabhängig die Entwicklung der Immobilien hinsichtlich 
Nachhaltigkeit überprüfen zu lassen. 

	– Betrieb: Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit des 
Bestandsportfolios greift die Fondsleitung auf ein breites 
Nachhaltigkeitskonzept zurück, das, wenn möglich, auf 
extern vorhandene Richtlinien wie dem AMAS Zirkular 
04/2022 «Umweltrelevante Kennzahlen für 
Immobilienfonds» oder einer diesbezüglichen 
Nachfolgeregelung abgestützt ist. Der Energie- und 
Wasserverbrauch des Gesamtportfolios wird jährlich 
erhoben. Die Verbrauchswerte werden erfasst und die 
Rohdaten durch verschiedenste Plausibilitätschecks 
(Abweichung zum Vorjahr <20% bzw. >20%, fehlende 
Werte, Plausibilität der Höhe der Energieintensität im 
Vergleich zum Baujahr, etc.) qualitätsgesichert. Um 
wetterbedingte Faktoren abzufedern und die effektive 
Performance der Gebäude abzubilden, werden die 
Verbrauchswerte heizgradtagkorrigiert. Die relativen 
Kennzahlen werden pro Energiebezugsfläche (EBF) 
angegeben. Die EBF wird basierend auf der effektiv 
erhobenen Energiebezugsfläche festgelegt oder auf Basis 
der vermietbaren Fläche (VMF) berechnet. Anhand der 
Verbrauchswerte und der EBF und unter Berücksichtigung 
des Energieträgers wird für jede Liegenschaft und das 
Gesamtportfolio eine Emissionsintensität berechnet. 
Hierbei handelt es sich um einen in der Schweiz 
verbreiteten Industriestandard, der auf vom Bundesamt für 
Umwelt veröffentlichen CO2-Faktoren beruht (REIDA CO2-
Faktoren), hinsichtlich einheitlichem Reporting allerdings 
weitere Festlegungen trifft. Die Kennzahlen werden gemäss 
AMAS Zirkular 04/2022 oder einer diesbezüglichen 
Nachfolgeregelung im Jahresbericht des Immobilienfonds 
veröffentlicht. Um systematisch Verbesserungen, vor allem 
hinsichtlich Energieeffizienz und Treibhausgasemissionen, 
zu erzielen, werden verschiedenste 
Optimierungsmassnahmen für die einzelnen 
Liegenschaften abgeleitet und umgesetzt.

Weiterführende Erläuterungen zur angewendeten 
Nachhaltigkeitspolitik sowie den Nachhaltigkeitsrisiken finden 
sich im Prospekt unter Ziff. 1.9.3 (Nachhaltigkeitspolitik) und 
Ziff. 1.14 (Nachhaltigkeitsrisiken).

5.	Die Fondsleitung wendet die Nachhaltigkeitspolitik 
mindestens bei den Anlagen gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a an. 
Bei indirekten Anlagen in Immobilien strebt die 
Fondsleitung ebenfalls die Einhaltung der 
Nachhaltigkeitspolitik an, verfügt jedoch nicht immer über 
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die notwendigen Einflussmöglichkeiten, um diese 
durchzusetzen. Auch bei der Auswahl der Anlagen nach 
§ 8 Ziff. 2 lit. c berücksichtigt die Fondsleitung den 
Nachhaltigkeitsansatz systematisch.

 
Der Abdeckungsgrad des gesamten Immobilienfonds 
beträgt mindestens 80%. Bei der Berechnung des 
Abdeckungsgrads werden alle fertigen Bauten gemäss 
Liegenschaftsverzeichnis des Immobilienfonds 
berücksichtigt. Darunter fallen namentlich 
Wohnliegenschaften, kommerziell genutzte 
Liegenschaften sowie gemischte Bauten unabhängig von 
der rechtlichen Ausgestaltung als Stockwerkeigentum, 
Miteigentum, Single Tenant etc. Nicht als «fertige Bauten» 
gelten angefangenen Bauten, Bauprojekte, Bauland und 
Abbruchobjekte. Ein fertiger Bau wird spätestens 18 
Monate nach Erwerb oder Fertigstellung in die 
Berechnung aufgenommen.

6.	Die Fondsleitung stellt ein angemessenes 
Liquiditätsmanagement sicher. Die Einzelheiten werden im 
Prospekt offengelegt.

§ 9 Sicherstellung der Verbindlichkeiten und kurzfristig 
      verfügbare Mittel

1.	Die Fondsleitung muss zur Sicherstellung der 
Verbindlichkeiten einen angemessenen Teil des 
Fondsvermögens in kurzfristigen festverzinslichen Effekten 
oder in kurzfristig verfügbaren Mitteln halten. Sie darf 
diese Effekten und Mittel in der Rechnungseinheit des 
Immobilienfonds sowie in anderen Währungen, auf 
welche die Verbindlichkeiten lauten, halten.

2.	Als Verbindlichkeiten gelten aufgenommene Kredite, 
Verpflichtungen aus dem Geschäftsgang sowie sämtliche 
Verpflichtungen aus gekündigten Anteilen.

3.	Als kurzfristig festverzinsliche Effekten gelten 
Forderungsrechte mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit bis 
zu 12 Monaten.

4.	Als kurzfristig verfügbare Mittel gelten Kasse, Post- und 
Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu 12 
Monaten sowie fest zugesagte Kreditlimiten einer Bank 
bis zu 10% des Nettofondsvermögens. Die Kreditlimiten 
sind der Höchstgrenze der zulässigen Verpfändung nach 
§ 14 Ziff. 2 anzurechnen.

5.	Zur Sicherstellung von bevorstehenden Bauvorhaben 
können festverzinsliche Effekten mit einer Laufzeit oder 
Restlaufzeit von bis zu 24 Monaten gehalten werden.

B  Anlagetechniken und -instrumente

§ 10 Effektenleihe
Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

§ 11 Pensionsgeschäfte
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

§ 12 Derivate
Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.

§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten

1.	Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilienfonds 
keine Kredite gewähren, mit Ausnahme von Forderungen 
gegen Immobiliengesellschaften des Immobilienfonds, 
Schuldbriefen oder anderen vertraglichen 
Grundpfandrechten.

2.	Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilienfonds 
Kredite aufnehmen.

§ 14 Belastung der Grundstücke

1.	Die Fondsleitung darf Grundstücke verpfänden und die 
Pfandrechte zur Sicherung übereignen.

2.	Die Belastung aller Grundstücke darf jedoch im 
Durchschnitt ein Drittel des Verkehrswertes nicht 
übersteigen.

	 Zur Wahrung der Liquidität kann die Belastung 
vorübergehend und ausnahmsweise auf die Hälfte des 
Verkehrswertes erhöht werden, sofern die Interessen der 
Anleger gewahrt bleiben. In diesem Fall hat die 
Prüfgesellschaft im Rahmen der Prüfung des Immobilien-
fonds zu den Voraussetzungen gemäss Art. 96 Abs. 1bis 
KKV Stellung zu nehmen.

C  Anlagebeschränkungen

§ 15 Risikoverteilung und deren Beschränkungen

1.	Die Anlagen sind nach Objekten, deren Nutzungsart, 
Alter, Bausubstanz und Lage zu verteilen.

2.	Die Anlagen sind auf mindestens zehn Grundstücke zu 
verteilen. Siedlungen, die nach den gleichen baulichen 
Grundsätzen erstellt worden sind, sowie 
aneinandergrenzende Parzellen gelten als ein einziges 
Grundstück.

3.	Der Verkehrswert eines Grundstücks darf nicht mehr als 
25% des Fondsvermögens betragen.
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4.	Im Weiteren beachtet die Fondsleitung bei der Verfolgung 
der Anlagepolitik gemäss § 8 folgende 
Anlagebeschränkungen bezogen auf das 
Fondsvermögen:
a)	Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte, und 

angefangene Bauten bis höchstens 30%, wobei 
unbebaute Grundstücke die erschlossen und über ein 
rechtskräftig bewilligtes Überbauungsprojekt wie einen 
rechtskräftigen Quartier-, Bebauungs- oder 
Gestaltungsplan oder eine rechtskräftige Bewilligung 
für eine Arealbebauung verfügen maximal 10% des 
Fondsvermögens ausmachen dürfen;

b)	Baurechtsgrundstücke bis höchstens 30%;
c)	Schuldbriefe und andere vertragliche 

Grundpfandrechte bis höchstens 10%;
d)	Anteile an anderen Immobilienfonds und 

Immobilieninvestmentgesellschaften bis höchstens 25%;
e)	Die Anlagen nach Buchstaben a und b vorstehend 

zusammen bis höchstens 40%.

IV.  
Berechnung des Nettoinventarwertes sowie 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und 
Schätzungsexperten

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug von 
Schätzungsexperten

1.	Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum 
Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie bei 
jeder Ausgabe von Anteilen, in Schweizer Franken (CHF) 
berechnet.

2.	Die Fondsleitung lässt auf den Abschluss jedes 
Rechnungsjahrs sowie bei der Ausgabe von Anteilen den 
Verkehrswert der zum Immobilienfonds gehörenden 
Grundstücke durch unabhängige Schätzungsexperten 
überprüfen. Dazu beauftragt die Fondsleitung mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde mindestens zwei 
natürliche oder eine juristische Person als unabhängige 
Schätzungsexperten. Die Besichtigung der Grundstücke 
durch die Schätzungsexperten ist mindestens alle drei 
Jahre zu wiederholen. Bei Erwerb/Veräusserung von 
Grundstücken lässt die Fondsleitung die Grundstücke 
vorgängig schätzen. Bei Veräusserungen ist eine neue 
Schätzung nicht nötig, sofern die bestehende Schätzung 
nicht älter als 3 Monate ist und sich die Verhältnisse nicht 
wesentlich geändert haben.

3.	An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind 
mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu 

bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine 
aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu 
bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der 
Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung 
wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes 
angemessene und in der Praxis anerkannte 
Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

4.	Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem 
Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. 
Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem 
anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt 
gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 3 
bewerten.

5.	Der Wert von kurzfristigen festverzinslichen Effekten, 
welche nicht an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt 
gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der 
Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom 
Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus 
berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem 
Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen 
Änderungen der Marktbedingungen wird die 
Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen 
Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem 
aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von 
Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität 
und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) 
abgestellt.

6.	Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus 
aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen 
Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität 
wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit 
den neuen Verhältnissen angepasst.

7.	Die Bewertung der Grundstücke für den Immobilienfonds 
erfolgt nach der aktuellen Asset Management Association 
Switzerland Richtlinie für die Immobilienfonds.

8.	Die Bewertung von Bauland und angefangenen Bauten 
erfolgt nach dem Verkehrswertprinzip. Die Fondsleitung 
lässt die angefangenen Bauten, welche zu Verkehrswerten 
aufgeführt werden, auf den Abschluss des 
Rechnungsjahres schätzen.

9.	Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem 
Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um 
allfällige Verbindlichkeiten des Immobilienfonds sowie um 
die bei einer allfälligen Liquidation des Immobilienfonds 
wahrscheinlich anfallenden Steuern, dividiert durch die 
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf 
CHF 0.01 gerundet.
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§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie Handel

1.	Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich, doch darf 
sie nur tranchenweise erfolgen. Die Fondsleitung bietet 
neue Anteile zuerst den bisherigen Anlegern an.

2.	Die Rücknahme von Anteilen erfolgt in Übereinstimmung 
mit § 5 Ziff. 5. Die Fondsleitung kann die während eines 
Rechnungsjahrs gekündigten Anteile nach Abschluss 
desselben vorzeitig zurückzahlen, wenn:

a)	der Anleger dies bei der Kündigung schriftlich verlangt;

b)	sämtliche Anleger, die eine vorzeitige Rückzahlung 
gewünscht haben, befriedigt werden können.

	 Ferner stellt die Fondsleitung über eine Bank oder einen 
Effektenhändler einen regelmässigen börslichen oder 
ausserbörslichen Handel der Immobilienfondsanteile 
sicher. Der Prospekt regelt die Einzelheiten.

3.	Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf 
dem gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je 
Anteil. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
kann zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission 
gemäss § 18 zugeschlagen resp. eine 
Rücknahmekommission gemäss § 18 vom 
Nettoinventarwert abgezogen werden.

	 Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen 
(Handänderungssteuern, Notariatskosten, Gebühren, 
marktkonforme Courtagen, Abgaben usw.), die dem 
Immobilienfonds aus der Anlage des einbezahlten 
Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten 
Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, 
werden dem Fondsvermögen belastet.

	 Bei der Rücknahme werden vom Nettoinventarwert die 
Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im Durchschnitt 
aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil 
entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, 
abgezogen. Der bei Rücknahmen jeweils angewandte 
Satz wird in der entsprechenden Abrechnung 
ausgewiesen.

4.	Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit 
einstellen sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch 
von Anteilen zurückweisen.

5.	Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der 
Anleger die Rückzahlung der Anteile vorübergehend und 
ausnahmsweise aufschieben, wenn:

a)	ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines 
wesentlichen Teils des Fondsvermögens bildet, 

geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen 
Markt beschränkt oder ausgesetzt ist;

b)	ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer 
oder anderer Notfall vorliegt;

c)	wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder 
Beschränkungen sonstiger Übertragungen von 
Vermögenswerten Geschäfte für den Immobilienfonds 
undurchführbar werden;

d)	zahlreiche Anteile gekündigt werden und dadurch die 
Interessen der übrigen Anleger wesentlich beeinträchtigt 
werden können.

6.	Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub 
unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde 
sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.

7.	 Solange die Rückzahlung der Anteile aus den unter Ziff. 5 
lit. a bis c genannten Gründen aufgeschoben ist, findet 
keine Ausgabe von Anteilen statt.

8.	Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer 
Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar Anlagen an 
das Fondsvermögen leistet („Sacheinlage“ oder 
„contribution in kind“ genannt). Der Antrag ist zusammen 
mit der Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. Die 
Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sacheinlagen 
zuzulassen.

 
Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen und 
stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung 
der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit der 
Anlagepolitik des Anlagefonds steht und die Interessen der 
übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden.

 
Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage anfallenden 
Kosten dürfen nicht dem Fondsvermögen belastet werden.

 
Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen einen Bericht, 
der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, 
dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der 
Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung 
ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile und einen 
allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank 
prüft bei jeder Sacheinlage die Einhaltung der Treuepflicht 
durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der 
übertragenen Anlagen und der ausgegebenen bzw. 
zurückgenommenen Anteile, bezogen auf den 
massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte 
oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft. 
 
Sacheinlagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nennen.
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V.  Vergütungen und Nebenkosten

§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

1.	Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine 
Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der 
Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland 
von zusammen höchstens 3% des Nettoinventarwertes 
belastet werden. Der zur Zeit massgebliche Höchstsatz ist 
aus dem Prospekt ersichtlich.

2.	Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine 
Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der 
Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland 
von zusammen höchstens 2% des Nettoinventarwerts 
belastet werden. Der zur Zeit massgebliche Höchstsatz ist 
aus dem Prospekt ersichtlich.

3.	Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhebt die 
Fondsleitung zudem zugunsten des Fondsvermögens die 
Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im Durchschnitt 
aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem 
Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden 
Teils der Anlagen erwachsen (vgl. § 17 Ziff. 3). Der 
jeweils angewandte Satz wird im Prospekt und in der 
entsprechenden Abrechnung ausgewiesen.

 
§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des 
Fondsvermögens

1.	Für die Leitung des Immobilienfonds und der 
Immobiliengesellschaften, die Vermögensverwaltung und 
die Vertriebstätigkeit in Bezug auf den Immobilienfonds 
stellt die Fondsleitung quartalsweise zulasten des 
Immobilienfonds eine Kommission von jährlich maximal 
1% des durchschnittlichen Gesamtfondsvermögens in 
Rechnung (Verwaltungskommission).

	 Der effektiv angewandte Satz der Verwaltungskommission 
ist jeweils aus dem Jahresbericht ersichtlich.

2.	Für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die 
Besorgung des Zahlungsverkehrs des Immobilienfonds 
und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der 
Depotbank belastet die Depotbank dem Immobilienfonds 
eine Kommission von jährlich maximal 0.1% des 
Gesamtfondsvermögens, die pro rata temporis bei jeder 
Berechnung des Nettoinventarwertes dem 
Fondsvermögen belastet und jeweils jährlich ausbezahlt 
wird (Depotbankkommission).

	 Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommission 
ist jeweils aus dem Jahresbericht ersichtlich.

3.	Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger 
belastet die Depotbank dem Immobilienfonds eine 
Kommission von maximal 0.5% des Bruttobetrages der 
Ausschüttung.

4.	Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch 
auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in 
Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind:

a)	Kosten im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von 
Anlagen einschliesslich Absicherungsgeschäften, 
namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, 
Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen, 
Steuern und Abgaben, sowie Kosten für die Überprüfung 
und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei 
physischen Anlagen;

b)	Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, 
Änderung, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des 
Immobilienfonds;

c)	 Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;
d)	Honorare der Prüfgesellschaft für die Prüfung sowie für 

Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, 
Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigungen des 
Immobilienfonds;

e)	Honorare für Rechts- und Steuerberater im 
Zusammenhang mit Gründungen, Änderungen, 
Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Immobilienfonds 
sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des 
Immobilienfonds und seiner Anleger;

f)	 Kosten für die Publikation des Nettoinventarwerts des 
Immobilienfonds oder seiner Teilvermögen sowie 
sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger, die 
nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben 
sind, einschliesslich der Übersetzungskosten;

g)	Kosten für den Druck und die Übersetzung juristischer 
Dokumente sowie der Jahresberichte des Immobilienfonds;

h)	Kosten für eine allfällige Eintragung des Immobilienfonds 
bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von 
der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene 
Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die 
Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im 
Ausland;

i)	 Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von 
Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den 
Immobilienfonds, einschliesslich der Honorarkosten für 
externe Berater;

j)	 Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen 
des Immobilienfonds eingetragenem geistigen Eigentum 
oder mit Nutzungsrechten des Immobilienfonds;

k)	alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher 
Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die 
Fondsleitung, den Vermögensverwalter oder die 
Depotbank verursacht werden;

l)	 Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des 
Identifikators eines Rechtsträgers (Legal Entity Identifier) 
bei in- und ausländischen Registrierungsstellen;
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m)	Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit der 
Kotierung des Immobilienfonds;

n)	Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung 
von Daten und Datenlizenzen, soweit sie dem 
Immobilienfonds zugerechnet werden können und keine 
Recherchekosten darstellen;

o)	Kosten und Gebühren für die Nutzung und Überprüfung 
unabhängiger Label.

5.	Zusätzlich können die Fondsleitung und Depotbank 
folgende Vergütungen und Nebenkosten dem 
Fondsvermögen belasten:

a)	Kosten für den An- und Verkauf von Immobilienanlagen, 
namentlich marktübliche Vermittlungskommissionen, 
Berater- und Anwaltshonorare, Notar- und andere 
Gebühren sowie Steuern;

b)	marktübliche an Dritte bezahlte Courtagen im 
Zusammenhang mit Erst- und Wiedervermietungen von 
Immobilien;

c)	marktübliche Kosten für die Verwaltung der 
Liegenschaften durch Dritte;

d)	Liegenschaftsaufwand, sofern dieser marktüblich ist und 
nicht von Dritten getragen wird, insbesondere Unterhalts- 
und Betriebskosten einschliesslich Versicherungskosten, 
öffentlich-rechtliche Abgaben sowie Kosten für Service- 
und Infrastrukturdienstleistungen;

e)	Honorare der unabhängigen Schätzungsexperten sowie 
allfälliger weiterer Experten für den Interessen der 
Anlegerinnen und Anleger dienende Abklärungen;

f)	 Beratungs- und Verfahrenskosten im Zusammenhang mit 
der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des 
Immobilienfonds und seiner Anleger;

g)	Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit der 
Sicherstellung eines regelmässigen börslichen oder 
ausserbörslichen Handels der Anteile des 
Immobilienfonds.

6.	Die Fondsleitung kann für ihre eigenen Bemühungen im 
Zusammenhang mit den folgenden Tätigkeiten eine 
Kommission erheben:

a)	Kauf und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften 
inkl. Übernahme von Grundstücken und Liegenschaften 
(Sacheinlagen), bis zu maximal 2.5% des Kaufs- oder des 
Verkaufspreises;

b)	Erstellung von Bauten, bei Renovationen und Umbauten, 
bis zu maximal 3% der Baukosten;

c)	Verwaltung der Liegenschaften, bis zu maximal 5% der 
jährlichen Bruttomietzinseinnahmen

7.	Die Kosten, Gebühren und Steuern im Zusammenhang mit 
der Erstellung von Bauten, Sanierungen und Umbauten 
(namentlich marktübliche Planer- und Architektenhonorare, 
Baubewilligungs- und Anschlussgebühren, Kosten für die 
Einräumung von Dienstbarkeiten etc.) werden direkt den 
Gestehungskosten der Immobilienanlagen zugeschlagen.

8.	Die Kosten nach Ziff. 4 lit. a und Ziff. 5 lit. a werden 
direkt dem Einstandswert zugeschlagen bzw. dem 
Verkaufswert abgezogen. 

9.	Die Leistungen der Immobiliengesellschaften an die 
Mitglieder ihrer Verwaltung, die Geschäftsführung und 
das Personal sind auf die Vergütungen anzurechnen, auf 
welche die Fondsleitung nach § 19 Anspruch hat.

10.	Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine 
Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit 
von Fondsanteilen. Sie können hingegen gemäss den 
Bestimmungen im Prospekt Rabatte bezahlen, um die auf 
den Anleger entfallenden, dem Immobilienfonds 
belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

11.	Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver 
Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr 
selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit 
der sie durch gemeinsame Verwaltung oder 
Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung verbunden ist ("verbundene 
Zielfonds"), so darf sie allfällige Ausgabe- oder 
Rücknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds 
nicht dem Immobilienfonds belasten.

VI. Rechenschaftsablage und Prüfung

§ 20 Rechenschaftsablage

1.	Die Rechnungseinheit des Immobilienfonds ist Schweizer 
Franken (CHF).

2.	Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis 31. 
Dezember. Das erste Geschäftsjahr hat eine verkürzte 
Dauer und endet am 31. Dezember 2025.

3.	Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des 
Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen 
geprüften Jahresbericht des Immobilienfonds.

4.	Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 bleibt 
vorbehalten.

§ 21 Prüfung

Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die 
Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften 
wie auch die allenfalls auf sie anwendbaren Standesregeln 
der Asset Management Association Switzerland eingehalten 
haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten 
Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.
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VII. Verwendung des Erfolges und 
Ausschüttungen

§ 22
Der Nettoertrag des Immobilienfonds wird jährlich 
spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des 
Rechnungsjahres in der Rechnungseinheit Schweizer Franken 
(CHF) an die Anleger ausgeschüttet.

Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen 
aus den Erträgen vornehmen.

Bis zu 30% des Nettoertrages können auf neue Rechnung 
vorgetragen werden. Auf eine Ausschüttung kann verzichtet 
und der gesamte Nettoertrag kann auf neue Rechnung 
vorgetragen werden, wenn
	– der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die 
vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren des 
Immobilienfonds weniger als 1% des Nettoinventarwertes 
des Immobilienfonds beträgt,

	– der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die 
vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren des 
Immobilienfonds weniger als eine Einheit der 
Rechnungseinheit des Immobilienfonds beträgt.

Darüber hinaus kann die Fondsleitung im ersten, 
unvollständigen Geschäftsjahr nach der Initial-Emission des 
Immobilienfonds auf eine Ausschüttung verzichten.

VIII.	 Publikationen des Immobilienfonds

§ 23
1.	Publikumsorgane des Immobilienfonds sind die im 

Prospekt genannten Printmedien oder elektronischen 
Medien. Der Wechsel eines Publikationsorgans ist in den 
Publikationsorganen anzuzeigen.

2.	Im Publikationsorgan werden insbesondere 
Zusammenfassungen wesentlicher Änderungen des 
Fondsvertrages unter Hinweis auf die Stellen, bei denen 
die Änderungen im Wortlaut kostenlos bezogen werden 
können, der Wechsel der Fondsleitung und/oder der 
Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung 
von Anteilsklassen sowie die Liquidation des 
Immobilienfonds veröffentlicht. Änderungen, die von 
Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der 
Anleger nicht berühren oder die ausschliesslich formeller 
Natur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
von der Publikationspflicht ausgenommen werden.

3.	Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und 
Rücknahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit dem 
Hinweis "exklusive Kommissionen" bei jeder Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen in den Publikumsorganen. Die 

Preise werden mindestens einmal im Monat publiziert. Die 
Wochen und Wochentage, an denen die Publikation 
stattfindet, werden im Prospekt festgelegt.

4.	Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die 
jeweiligen Jahresberichte können auf der Webseite der 
BLKB Fund Management AG (www.blkb-fm.ch) sowie bei 
der Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) bezogen 
werden.

IX. Umstrukturierung und Auflösung

§ 24 Vereinigung

1.	Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank 
Immobilienfonds vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt 
der Vereinigung die Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten des bzw. der zu übertragenden 
Immobilienfonds auf den übernehmenden 
Immobilienfonds überträgt. Die Anleger des 
übertragenden Immobilienfonds erhalten Anteile am 
übernehmenden Immobilienfonds in entsprechender 
Höhe. Allfällige Fraktionen werden in bar ausbezahlt. Auf 
den Zeitpunkt der Vereinigung wird der übertragende 
Immobilienfonds ohne Liquidation aufgelöst und der 
Fondsvertrag des übernehmenden Immobilienfonds gilt 
auch für den übertragenden Immobilienfonds.

2.	Immobilienfonds können nur vereinigt werden, sofern:

a)	die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen;
b)	sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden;
c)	die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender 

Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen:
– die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die 

Risikoverteilung sowie die mit der Anlage 
verbundenen Risiken, 

– die Verwendung des Nettoertrages und der 
Kapitalgewinne, 

– die Art, die Höhe und die Berechnung aller 
Vergütungen, die Ausgabe- und 
Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für 
den An- und Verkauf von Anlagen (Courtagen, 
Gebühren, Abgaben), die dem Fondsvermögen 
oder den Anlegern belastet werden dürfen,

– die Rücknahmebedingungen,
– die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen 

der Auflösung;
d)	am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten 

Immobilienfonds bewertet, das Umtauschverhältnis 
berechnet und die Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten übernommen werden;

e)	weder den Immobilienfonds noch den Anlegern daraus 
Kosten erwachsen.
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	 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss  
§ 19 Ziff. 4 des Fondsvertrages.

3.	Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag 
in Anspruch nimmt, kann die Aufsichtsbehörde einen 
befristeten Aufschub der Rückzahlung der Anteile der 
beteiligten Immobilienfonds bewilligen.

4.	Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der 
geplanten Veröffentlichung die beabsichtigten 
Änderungen des Fondsvertrages sowie die beabsichtigte 
Vereinigung zusammen mit dem Vereinigungsplan der 
Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der 
Vereinigungsplan enthält Angaben zu den Gründen der 
Vereinigung, zur Anlagepolitik der beteiligten 
Immobilienfonds und den allfälligen Unterschieden 
zwischen dem übernehmenden und dem übertragenden 
Immobilienfonds, zur Berechnung des 
Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in 
den Vergütungen, zu allfälligen Steuerfolgen für die 
Immobilienfonds sowie die Stellungnahme der 
zuständigen kollektivanlagerechtlichen Prüfgesellschaft.

5.	Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten 
Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie 
die beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt 
zusammen mit dem Vereinigungsplan mindestens zwei 
Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag in den 
Publikationsorganen der beteiligten Immobilienfonds. 
Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei 
der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der letzten 
Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die 
beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben 
oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.

6.	Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die 
ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung und 
äussert sich dazu in einem Bericht zuhanden der 
Fondsleitung und der Aufsichtsbehörde.

7.	Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den 
Abschluss der Vereinigung und publiziert den Vollzug der 
Vereinigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft zur 
ordnungsgemässen Durchführung sowie das 
Umtauschverhältnis ohne Verzug im Publikationsorgan der 
beteiligten Immobilienfonds.

8.	Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten 
Jahresbericht des übernehmenden Immobilienfonds. Für 
den übertragenden Immobilienfonds ist ein geprüfter 
Abschlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung nicht 
auf den ordentlichen Jahresabschluss fällt.

§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform

1.	Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank 
Immobilienfonds in Teilvermögen einer SICAV nach 
schweizerischem Recht umwandeln, wobei die Aktiven 
und Passiven des/der umgewandelten Immobilienfonds 
zum Zeitpunkt der Umwandlung auf das Anleger-
Teilvermögen einer SICAV übertragen werden. Die 
Anleger des umgewandelten Immobilienfonds erhalten 
Anteile des Anleger-Teilvermögens der SICAV mit einem 
entsprechenden Wert. Am Tag der Umwandlung wird der 
umgewandelte Immobilienfonds ohne Liquidation 
aufgelöst, und das Anlagereglement der SICAV gilt für 
die Anleger des umgewandelten Immobilienfonds, die 
Anleger des Anleger-Teilvermögens der SICAV werden.

2.	Der Immobilienfonds darf nur in ein Teilvermögen einer 
SICAV umgewandelt werden, wenn:

a)	Der Fondsvertrag dies vorsieht und das 
Anlagereglement der SICAV dies ausdrücklich festhält; 

b)	Der Immobilienfonds und das Teilvermögen von der 
gleichen Fondsleitung verwaltet werden;

c)	Der Fondsvertrag und das Anlagereglement der SICAV 
bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich 
übereinstimmen:

– die Anlagepolitik (einschliesslich Liquidität), die 
Anlagetechniken (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte 
und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Finanzderivate), 
Kreditaufnahme und -vergabe, Verpfändung von 
Vermögenswerten der gemeinsamen Anlage, 
Risikoverteilung und Anlagerisiken, die Art der 
kollektiven Kapitalanlage, der Anlegerkreis, die 
Anteils-/Aktienklassen und die Berechnung des 
Nettoinventarwerts,

– die Verwendung von Nettoerlösen und 
Veräusserungsgewinnen aus der Veräusserung von 
Gegenständen und Rechten,

– die Verwendung des Ergebnisses und die 
Berichterstattung,

– Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- 
und Rücknahmeabschläge sowie Nebenkosten für den 
Erwerb und die Veräusserung von Anlagen 
(Maklergebühren, Abgaben, Steuern), die dem 
Fondsvermögen oder der SICAV, den Anlegern oder 
den Aktionären belastet werden können, vorbehaltlich 
rechtsformspezifischer Nebenkosten der SICAV,

– die Bedingungen für Ausgabe und Rücknahme,
– die Laufzeit des Vertrags oder der SICAV,
– das Publikationsorgan;

d)	Die Bewertung der Vermögenswerte der beteiligten 
kollektiven Kapitalanlagen, die Berechnung des 
Umtauschverhältnisses und die Übertragung der 
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Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgen am 
selben Tag;

e)	Dem Immobilienfonds oder der SICAV bzw. den 
Anlegern oder Aktionären entstehen keine Kosten.

3.	Die FINMA kann die Aussetzung der Rücknahme für 
einen bestimmten Zeitraum genehmigen, wenn absehbar 
ist, dass die Umwandlung länger als einen Tag dauern 
wird.

4.	Die Fondsleitung hat der FINMA vor der geplanten 
Veröffentlichung die geplanten Änderungen des 
Fondsvertrages und die geplante Umwandlung zusammen 
mit dem Umwandlungsplan zur Prüfung vorzulegen. Der 
Umwandlungsplan enthält Angaben zu den Gründen für 
die Umwandlung, zur Anlagepolitik der betroffenen 
kollektiven Kapitalanlagen und zu allfälligen 
Unterschieden zwischen dem umgewandelten 
Immobilienfonds und dem Teilvermögen der SICAV, zur 
Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen 
Unterschieden in der Vergütung, zu allfälligen steuerlichen 
Folgen für die kollektiven Kapitalanlagen sowie die 
Stellungnahme der Prüfgesellschaft des Immobilienfonds.

5.	Die Fondsleitung veröffentlicht allfällige Änderungen des 
Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die geplante 
Umwandlung und den vorgesehenen Zeitpunkt in 
Verbindung mit dem Umwandlungsplan mindestens zwei 
Monate vor dem von ihr in der Publikation des 
umgewandelten Immobilienfonds festgelegten Zeitpunkt. 
Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei 
der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der 
Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die 
beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben 
oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.

6.	Die Prüfgesellschaft des Immobilienfonds bzw. der SICAV 
(falls abweichend) prüft unverzüglich die 
ordnungsgemässe Durchführung der Umwandlung und 
erstattet der Fondsleitung, der SICAV und der FINMA 
darüber Bericht.

7.	Die Fondsleitung meldet der FINMA unverzüglich den 
Abschluss der Umwandlung und leitet der FINMA die 
Bestätigung der Prüfgesellschaft über die 
ordnungsgemässe Durchführung des Geschäfts und den 
Umwandlungsbericht im Publikationsorgan der beteiligten 
Immobilienfonds weiter.

8.	Die Fondsleitung oder die SICAV erwähnt die 
Umwandlung im nächsten Jahresbericht des 
Immobilienfonds bzw. der SICAV.

§ 26 Laufzeit des Immobilienfonds und Auflösung

1.	Der Immobilienfonds besteht auf unbestimmte Zeit.

2.	Die Fondsleitung oder die Depotbank können die 
Auflösung des Immobilienfonds durch Kündigung des 
Fondsvertrages mit einer einmonatigen Kündigungsfrist 
herbeiführen.

3.	Der Immobilienfonds kann durch Verfügung der 
Aufsichtsbehörde aufgelöst werden, insbesondere wenn 
er spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist 
(Lancierung) oder einer längeren, durch die 
Aufsichtsbehörde auf Antrag der Depotbank und der 
Fondsleitung erstreckten Frist nicht über ein 
Nettovermögen von mindestens 5 Millionen Schweizer 
Franken (oder Gegenwert) verfügt.

4.	Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung 
unverzüglich bekannt und veröffentlicht sie im 
Publikationsorgan. 

5.	Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die 
Fondsleitung den Immobilienfonds unverzüglich 
liquidieren. Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung des 
Immobilienfonds verfügt, so muss dieser unverzüglich 
liquidiert werden. Die Auszahlung des Liquidationserlöses 
an die Anleger ist der Depotbank übertragen. Sollte die 
Liquidation längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in 
Teilbeträgen ausbezahlt werden. Vor der Schlusszahlung 
muss die Fondsleitung die Bewilligung der 
Aufsichtsbehörde einholen.
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X. Änderung des Fondsvertrages

§ 27
Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder 
besteht die Absicht, die Fondsleitung oder die Depotbank zu 
wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit, bei der 
Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der letzten 
entsprechenden Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen 
zu erheben. In der Publikation informiert die Fondsleitung 
die Anleger darüber, auf welche Fondsvertragsänderungen 
sich die Prüfung und die Feststellung der 
Gesetzeskonformität durch die FINMA erstrecken. Bei einer 
Änderung des Fondsvertrages können die Anleger überdies 
unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer 
Anteile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben die Fälle 
gemäss § 23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht ausgenommen 
sind.

XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

§ 28
1.	Der Immobilienfonds untersteht schweizerischem Recht, 

insbesondere dem Bundesgesetz über die kollektiven 
Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, der Verordnung über 
die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 
sowie der Verordnung der FINMA über die kollektiven 
Kapitalanlagen vom 27. August 2014.

	 Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung.

2.	Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die deutsche 
Fassung massgebend.

3.	Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 30. Mai 2025  
in Kraft.

4.	Bei der Genehmigung des Fondsvertrags prüft die FINMA 
ausschliesslich die Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 
lit. a-g KKV und stellt deren Gesetzeskonformität fest.

Binningen und Lausanne

10. Juni 2025

Die Fondsleitung:  
BLKB Fund Management AG

Die Depotbank:  
Banque Cantonale Vaudoise
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